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(57) Hauptanspruch: Fahrzeugsteuervorrichtung (10), die
an einem Eigenfahrzeug befestigt und dazu ausgelegt ist,
das Eigenfahrzeug in Übereinstimmung mit der Position ei-
nes anderen Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug zu steuern,
aufweisend:
- eine Geschätzter-Kurs-Recheneinrichtung (23), die einen
geschätzten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs berechnet;
- eine Einstelleinrichtung (24), die einen Parameter ein-
stellt, der anzeigt, ob sich das andere Fahrzeug auf dem
Fahrweg des Eigenfahrzeugs befindet, auf der Grundlage
der relativen Position des anderen Fahrzeugs bezüglich
des Eigenfahrzeugs in einer Querrichtung orthogonal zu
dem geschätzten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs;
- eine Bestimmungseinrichtung (26), die auf der Grundla-
ge des Parameters bestimmt, ob das andere Fahrzeug ein
vorausfahrendes Fahrzeug auf dem Fahrweg des Eigen-
fahrzeugs ist; und
- eine Änderungseinrichtung (25), die die Wahrscheinlich-
keit, mit der das andere Fahrzeug durch die Bestimmungs-
einrichtung als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt
wird, dann, wenn der geschätzte Fahrtkurs, der durch die
Geschätzter-Kurs-Recheneinrichtung berechnet wird, eine
Kurve ist, auf der Grundlage des geschätzten Fahrtkurses
und der Position des anderen Fahrzeugs ändert, wobei

- dann, wenn der geschätzte Fahrtkurs, der durch die
Geschätzter-Kurs-Recheneinrichtung berechnet wird, eine
Kurve ist und das andere Fahrzeug bezüglich des ge-
schätzten Fahrtkurses nach innen versetzt ist, die Ände-
rungseinrichtung bewirkt, dass das andere Fahrzeug wahr-
scheinlicher als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt
wird.
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Beschreibung

[Gebiet der Erfindung]

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Fahrzeug-
steuertechnologien zur Realisierung in einem Fahr-
zeug oder dergleichen zur Erfassung eines anderen
Fahrzeugs vor dem Fahrzeug.

[Bisheriger Stand der Technik]

[0002] Die JP 4 407 315 B2 offenbart eine Fahr-
zeugsteuervorrichtung, die die Position eines ande-
ren Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug erfasst und
die relative Position des anderen Fahrzeugs bezüg-
lich des Eigenfahrzeugs verwendet, um zu bestim-
men, ob das andere Fahrzeug ein vorausfahrendes
Fahrzeug ist, das als das Ziel einer Folgesteuerung
dienen soll.

[0003] Gemäß der JP 4 407 315 B2 wird eine Eigen-
fahrspurwahrscheinlichkeit als ein Parameter zur Be-
stimmung, ob das andere Fahrzeug das vorausfah-
rende Zielfahrzeug der Folgesteuerung ist, mit dem
anderen Fahrzeug verknüpft. Insbesondere wird, als
ein Feld zur Bestimmung, ob ein anderes Fahrzeug
auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs vorhanden
ist, eine Wahrscheinlichkeitsabbildung innerhalb ei-
nes bestimmten Bereichs in einer imaginären Ebe-
ne (imaginärer Koordinatenebene) vor dem Eigen-
fahrzeug bestimmt. Gemäß der JP 4 407 315 B2
wird bestimmt, ob das andere Fahrzeug als das
vorausfahrende Zielfahrzeug der Folgesteuerung zu
wählen ist, indem die relative Querposition des an-
deren Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in
der bestimmten Wahrscheinlichkeitsabbildung ver-
wendet wird. Die relative Querposition des ande-
ren Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in der
Wahrscheinlichkeitsabbildung wird auf der Grundla-
ge der Krümmung des Fahrwegs des Eigenfahrzeugs
korrigiert.

[Kurzdarstellung der Erfindung]

[Aufgabe der vorliegenden Erfindung]

[0004] In Fällen, in denen die Krümmung des Fahr-
wegs des Eigenfahrzeugs über die Gierrate und die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs geschätzt wird, kann
eine Differenz zwischen der Krümmung der tatsäch-
lichen Straße und der geschätzten Krümmung vorlie-
gen, wenn das Eigenfahrzeug einen Kurventeil der
Straße durchfährt. Folglich kann, wenn die Wahr-
scheinlichkeitsabbildung auf der Grundlage der ge-
schätzten Krümmung bestimmt wird und die Eigen-
fahrspurwahrscheinlichkeit in Übereinstimmung mit
der bestimmten Wahrscheinlichkeitsabbildung erhal-
ten wird, die erhaltene Eigenfahrspurwahrscheinlich-
keit einen Wert annehmen, der sich von der tat-
sächlichen Aufenthaltswahrscheinlichkeit unterschei-

det. Wenn bestimmt wird, ob das andere Fahrzeug
als das vorausfahrende Zielfahrzeug der Folgesteue-
rung zu wählen ist, indem die so erhaltene Eigenfahr-
spurwahrscheinlichkeit verwendet wird, wird gegebe-
nenfalls ein anderes Fahrzeug, das auf einer Fahr-
spur benachbart zu der Eigenfahrspur fährt, fehler-
haft als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt. Fer-
ner wird gegebenenfalls ein anderes Fahrzeug, das
auf der Eigenfahrspur fährt, nicht als das vorausfah-
rende Fahrzeug gewählt.

[0005] Eine Fahrzeugsteuervorrichtung, die an ei-
nem Fahrzeug befestigt und dazu ausgelegt ist, das
Fahrzeug in Übereinstimmung mit der Position eines
anderen Fahrzeugs vor dem Fahrzeug zu steuern,
ist aus der US 2010 / 0 076 684 A1 bekannt. Die
DE 10 2008 005 316 A1 lehrt ein Fahrerassistenz-
system für Kraftfahrzeuge, mit einem Umfeldsensor
zur Ortung von Objekten im Vorfeld des Fahrzeugs
und mit einem Datenverarbeitungssystem mit einem
Schätzmodul zur Schätzung eines Kursversatzes ei-
nes georteten Objekts auf der Grundlage von Ein-
gangssignalen, und mindestens einem Funktionsmo-
dul zur Ausführung einer Assistenzfunktion unter Be-
rücksichtigung des geschätzten Kursversatzes.

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
Fahrzeugsteuertechnologien bereitzustellen, die die
Genauigkeit bei der Wahl eines vorausfahrenden
Fahrzeugs verbessern können.

[0007] Die Aufgabe wird jeweils gelöst durch eine
Fahrzeugsteuervorrichtung nach den Ansprüchen 1,
3, 5 und 7 sowie durch ein Fahrzeugsteuerverfahren
nach den Ansprüchen 15, 16, 17 und 18. Vorteilhafte
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprü-
che.

[0008] Wenn die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses des Eigenfahrzeugs beispielsweise geringer
als die Krümmung der tatsächlichen Straße ist, kann
das folgende Problem auftreten. Wenn ein anderes
Fahrzeug bezüglich der Kurve, die durch den ge-
schätzten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs beschrie-
ben wird, nach innen versetzt ist, nimmt der Parame-
ter gegebenenfalls einen Wert an, der anzeigt, dass
sich das andere Fahrzeug nicht auf der Eigenfahrspur
befindet, auf der das Eigenfahrzeug fährt, wenn sich
das andere Fahrzeug auf der Eigenfahrspur befin-
det. Demgegenüber nimmt, wenn ein anderes Fahr-
zeug bezüglich der Kurve, die durch den geschätz-
ten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs beschrieben wird,
nach außen versetzt ist, der Parameter gegebenen-
falls einen Wert an, der anzeigt, dass sich das andere
Fahrzeug auf der Eigenfahrspur befindet, auf der das
Eigenfahrzeug fährt, wenn sich das andere Fahrzeug
nicht auf der Eigenfahrspur befindet.

[0009] Angesichts der obigen Umstände weisen die
Fahrzeugsteuervorrichtungen der vorliegenden Er-
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findung jeweils eine Änderungseinrichtung auf, die
die Wahrscheinlichkeit, mit der das andere Fahr-
zeug als das vorausfahrende Zielfahrzeug der Folge-
steuerung gewählt wird, auf der Grundlage des ge-
schätzten Fahrtkurses des Eigenfahrzeugs und der
relativen Position des anderen Fahrzeugs bezüglich
des Eigenfahrzeugs ändert. Folglich kann, wenn der
geschätzte Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs und die
relative Position des anderen Fahrzeugs bezüglich
des Eigenfahrzeugs ein derartiges Verhältnis aufwei-
sen, dass das andere Fahrzeug fehlerhaft weniger
wahrscheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug ge-
wählt wird, die Änderungseinrichtung bewirken, dass
das andere Fahrzeug wahrscheinlicher als das vor-
ausfahrende Fahrzeug bestimmt wird. Demgegen-
über kann, wenn der geschätzte Fahrtkurs des Ei-
genfahrzeugs und die relative Position des anderen
Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs ein derar-
tiges Verhältnis aufweisen, dass das andere Fahr-
zeug fehlerhaft wahrscheinlicher als das vorausfah-
rende Fahrzeug gewählt wird, die Änderungseinrich-
tung bewirken, dass das andere Fahrzeug weniger
wahrscheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt wird. Folglich wird eine verbesserte Genauig-
keit bei der Wahl eines anderen Fahrzeugs als das
vorausfahrende Zielfahrzeug der Folgesteuerung er-
zielt.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt eine Abbildung zur Veranschau-
lichung einer Gesamtkonfiguration einer Fahr-
zeugsteuervorrichtung.

Fig. 2 zeigt eine Abbildung zur Veranschauli-
chung einer Wahrscheinlichkeitsabbildung.

Fig. 3 zeigt eine Abbildung zur Veranschau-
lichung eines beispielhaften Falls, in dem die
Krümmung des geschätzten Fahrtkurses gerin-
ger als die Krümmung der tatsächlichen Straße
ist.

Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Veran-
schaulichung von Prozessen gemäß einer ers-
ten Ausführungsform.

Fig. 5 zeigt eine Abbildung zur Veranschau-
lichung eines beispielhaften Falls, in dem die
Krümmung des geschätzten Fahrtkurses größer
als die Krümmung der tatsächlichen Straße ist.

Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Veran-
schaulichung von Prozessen gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform.

Fig. 7 zeigt eine Abbildung zur Veranschau-
lichung einer Modifikation der Wahrscheinlich-
keitsabbildung.

[Beschreibung der Ausführungsformen]

[0010] Nachstehend sind Ausführungsformen unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. In
den Zeichnungen sind gleiche oder äquivalente Tei-
le in den Ausführungsformen, die nachstehend be-
schrieben sind, mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen und zur Vermeidung von Redundanz nicht wie-
derholt beschrieben.

(Erste Ausführungsform)

[0011] Nachstehend ist eine erste Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf
Zeichnungen beschrieben. Eine Fahrzeugsteuervor-
richtung dieser Ausführungsform ist an einem Fahr-
zeug befestigt und weist eine ACC-(Adaptive Crui-
se Control oder adaptive Geschwindigkeitsregelung)
-Funktion auf. Die Fahrzeugsteuervorrichtung ver-
wendet die ACC-Funktion, um das Eigenfahrzeug ei-
nem anderen Fahrzeug derart folgen zu lassen, dass
der Abstand zwischen dem Eigenfahrzeug und dem
anderen Fahrzeug gemäß einer Erfassung durch ei-
ne Objekterfassungseinrichtung bei einem Sollwert
des Folgeabstands entsprechenden der Fahrzeugge-
schwindigkeit (Fahrgeschwindigkeit) verbleibt. Fer-
ner steuert die Fahrzeugsteuervorrichtung, wenn
kein anderes Fahrzeug erfasst wird, die Fahrzeugge-
schwindigkeit auf eine Geschwindigkeit, die als der
Sollwert bestimmt wird.

[0012] Eine Folgeabstandssteuer-ECU 10 entspre-
chenden der Fahrzeugsteuervorrichtung dieser Aus-
führungsform ist, wie in Fig. 1 gezeigt, ein Com-
puter mit einer CPU, einem ROM, einem RAM, ei-
ner E/A und dergleichen. Die Folgeabstandssteuer-
ECU 10 weist funktionale Einheiten auf, wie beispiels-
weise eine Anderes-Fahrzeug-Positionsgewinnungs-
einheit 21, eine Kurvenradius-Schätzeinheit 22, ei-
ne Geschätzter-Kurs-Recheneinheit 23, eine Para-
metereinstelleinheit 24, eine Korrektureinheit 25, eine
Bestimmungseinheit 26 und eine Steuerzielwertein-
stelleinheit 27. Mit der CPU, die Programme ausführt,
die in dem ROM installiert sind, realisiert die Folge-
abstandssteuer-ECU 10 diese Funktionen.

[0013] Das Fahrzeug ist mit einer Bildaufnahmevor-
richtung 11 und einer Radarvorrichtung 12 als die
Objekterfassungseinrichtung ausgerüstet. Die Bild-
aufnahmevorrichtung 11 ist eine am Fahrzeug mon-
tierte Kamera. Die Bildaufnahmevorrichtung 11 weist
beispielsweise eine CCD-Kamera, einen CMOS Bild-
sensor, eine Nah-Infrarot-Kamera oder dergleichen
auf. Die Bildaufnahmevorrichtung 11 nimmt ein Bild
der Umgebung des Eigenfahrzeugs (Umgebung des
Fahrzeugs) einschließlich der befahrenen Straße auf
und erzeugt Bilddaten des aufgenommenen Bildes.
Die Bildaufnahmevorrichtung 11 gibt die erzeugten
Bilddaten nacheinander an die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10. Die Bildaufnahmevorrichtung 11 ist bei-
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spielsweise nahe dem oberen Rand der Windschutz-
scheibe befestigt. Die Bildaufnahmevorrichtung 11
nimmt ein Bild eines Bereichs vor dem Fahrzeug in
einem bestimmten Winkelbereich θ1 auf, durch des-
sen Mitte die Bildachse verläuft (Erfassungsbereich
der Bildaufnahmevorrichtung 11). Die Bildaufnahme-
vorrichtung 11 kann eine Einlinsenkamera oder eine
Stereokamera sein.

[0014] Die Radarvorrichtung 12 ist eine Suchvorrich-
tung, die ein Sendesignal, wie beispielsweise eine
elektromagnetische Welle, aussendet und die reflek-
tierte Welle empfängt, um ein Objekt zu erfassen. Die
Radarvorrichtung 12 kann beispielsweise ein Millime-
terwellenradar aufweisen. Die Radarvorrichtung 12
ist an der Front des Eigenfahrzeugs befestigt. Die Ra-
darvorrichtung 12 verwendet ein Radarsignal, um ei-
nen Bereich vor dem Fahrzeug in einem bestimmten
Winkelbereich θ2 (θ2 < θ1) abzutasten, durch des-
sen Mitte die optische Achse verläuft (Erfassungsbe-
reich der Radarvorrichtung 12). Die Radarvorrichtung
12 erzeugt Abstandsmessdaten des erfassten Ob-
jekts auf der Grundlage der Zeit von einem Senden
einer elektromagnetischen Welle in den Raum vor
dem Fahrzeug bis zu einem Empfang der reflektier-
ten Welle. Die Radarvorrichtung 12 gibt die erzeugten
Abstandsmessdaten nacheinander an die Folgeab-
standssteuer-ECU 10. Die Abstandsmessdaten wei-
sen Information über die Richtung des Objekts von
dem Eigenfahrzeug, den Abstand von dem Eigen-
fahrzeug zu dem Objekt und die relative Geschwin-
digkeit des Objekts bezüglich des Eigenfahrzeugs
auf.

[0015] Die Bildaufnahmevorrichtung 11 und die Ra-
darvorrichtung 12 sind derart befestigt, dass die Bild-
achse, die die Referenzachse der Bildaufnahmevor-
richtung 11 ist, und die optische Achse, die die Re-
ferenzachse der Radarvorrichtung 12 ist, in der glei-
chen Richtung wie eine Richtung parallel zur Oberflä-
che der vom Eigenfahrzeug befahrenen Straße ver-
laufen. Der Erfassungsbereich der Bildaufnahmevor-
richtung 11 und der Erfassungsbereich der Radarvor-
richtung 12 überlappen sich wenigstens teilweise.

[0016] Die Folgeabstandssteuer-ECU 10 erhält Bild-
daten von der Bildaufnahmevorrichtung 11 und Ab-
standsmessdaten von der Radarvorrichtung 12. Fer-
ner erhält die Folgeabstandssteuer-ECU 10 Erfas-
sungssignale von verschiedenen anderen Sensoren,
die am Fahrzeug befestigt sind. Beispiele für die ver-
schiedenen anderen Sensoren können einen Gierra-
tensensor 13, einen Fahrzeuggeschwindigkeitssen-
sor 14, einen Lenkwinkelsensor 15 und einen ACC-
Schalter 16 umfassen. Der Gierratensensor 13 er-
fasst die Winkelgeschwindigkeit des Fahrzeugs in
dessen Drehrichtung (Gierrate). Der Fahrzeugge-
schwindigkeitssensor 14 erfasst die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs. Der Lenkwinkelsensor 15 erfasst den
Lenkwinkel des Fahrzeugs. Der ACC-Schalter 16 ist

ein Schalter, der von dem Fahrer betätigt wird, um
den Folgesteuermodus des Eigenfahrzeugs anzu-
wählen.

[0017] Die Anderes-Fahrzeug-Positionsgewin-
nungseinheit 21 in der Folgeabstandssteuer-ECU 10
erhält (gewinnt) die relative Position (2D-Koordina-
ten) des anderen Fahrzeugs bezüglich des Eigen-
fahrzeugs auf der Grundlage der Abstandsmessda-
ten, die von der Radarvorrichtung 12 erhalten wer-
den. Die Abstandsmessdaten können Information,
wie beispielsweise Information über den Abstand zwi-
schen dem Eigenfahrzeug und dem anderen Fahr-
zeug und Information über die relative Querpositi-
on des anderen Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahr-
zeugs (Querpositionsinformation), enthalten.

[0018] Die Kurvenradius-Schätzeinheit 22 in der Fol-
geabstandssteuer-ECU 10 berechnet eine Schät-
zung R, die die Krümmung der Kurve (des ge-
krümmten Fahrtkurses) beschreibt, auf der Grundla-
ge der Gierrate, die durch den Gierratensensor 13
erfasst wird, und der Fahrzeuggeschwindigkeit, die
durch den Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 14 er-
fasst wird. Die Schätzung R, die durch die Kurven-
radius-Schätzeinheit 22 berechnet wird, wird an die
Geschätzter-Kurs-Recheneinheit 23 gegeben. Das
Verfahren zur Berechnung (Rechenverfahren) der
Schätzung R ist nicht hierauf beschränkt. Gemäß ei-
nem Beispiel für andere Rechenverfahren der Schät-
zung R ist eine Berechnung unter Verwendung von
Bilddaten denkbar. Sie kann ferner auf der Grundla-
ge des Lenkwinkels, der durch den Lenkwinkelsen-
sor 15 erfasst wird, und der Fahrzeuggeschwindig-
keit, die durch den Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
14 erfasst wird, berechnet werden.

[0019] Die Geschätzter-Kurs-Recheneinheit 23 in
der Folgeabstandssteuer-ECU 10 dient als eine
Geschätzter-Kurs-Recheneinrichtung, die den ge-
schätzten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs auf der
Grundlage der berechneten Schätzung R berech-
net (dient als eine Einrichtung/Mittel zum Schätzen
des Fahrtkurses des Eigenfahrzeugs). Die Geschätz-
ter-Kurs-Recheneinheit 23 kann mehrere Werten der
Schätzung R pro Einheitszeit, die über eine bestimm-
te Zeitspanne berechnet werden, in einem bestimm-
ten Speicherbereich (wie beispielsweise ein Spei-
cher) speichern, und verwendet den aktuellen Wert
und vergangene Werte der Schätzung R, um den ge-
schätzten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs zu berech-
nen.

[0020] Die relative Position des anderen Fahrzeugs
bezüglich des Eigenfahrzeugs, die durch die Ande-
res-Fahrzeug-Positionsgewinnungseinheit 21 erhal-
ten wird, die Schätzung R, die durch die Kurvenra-
dius-Schätzeinheit 22 berechnet wird, und der ge-
schätzte Fahrtkurs, der durch die Geschätzter-Kurs-
Recheneinheit 23 berechnet wird, werden an die Pa-
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rametereinstelleinheit 24 und die Korrektureinheit 25
in der Folgeabstandssteuer-ECU 10 gegeben. Die
Bestimmungseinheit 26 in der Folgeabstandssteuer-
ECU 10 bestimmt auf der Grundlage der Verarbei-
tungsergebnisse von der Parametereinstelleinheit 24
und der Korrektureinheit 25, ob das andere Fahrzeug
ein vorausfahrendes Fahrzeug auf dem Fahrweg des
Eigenfahrzeugs ist. Wenn das andere Fahrzeug als
ein vorausfahrendes Fahrzeug auf dem Fahrweg des
Eigenfahrzeugs bestimmt wird, wählt die Folgeab-
standssteuer-ECU 10 das bestimmte andere Fahr-
zeug als das vorausfahrende Zielfahrzeug der Folge-
steuerung. Die bestimmten Prozesse in den funktio-
nalen Einheiten, der Parametereinstelleinheit 24, der
Korrektureinheit 25 und der Bestimmungseinheit 26,
sind nachstehend noch beschrieben.

[0021] Die Folgeabstandssteuer-ECU 10 hält den
Folgeabstand zwischen dem gewählten vorausfah-
renden Fahrzeug und dem Eigenfahrzeug bei ei-
nem vorgegebenen Soll-Abstand, indem sie die Ge-
schwindigkeit des Eigenfahrzeugs steuert. Zu diesem
Zweck berechnet die Steuerzielwerteinstelleinheit 27
in der Folgeabstandssteuer-ECU 10 einen Steuer-
zielwert, auf den die Geschwindigkeit des Eigen-
fahrzeugs gesteuert wird, um den Soll-Abstand zu
halten, und stellt die Steuerzielwerteinstelleinheit 27
den berechneten Steuerzielwert ein. Insbesondere
berechnet die Steuerzielwerteinstelleinheit 27 Steu-
erwerte, wie beispielsweise die Soll-Verbrennungs-
motorausgangsleistung und die erforderliche Brems-
kraft, und gibt die Steuerzielwerteinstelleinheit 27 die
berechneten Steuerwerte als Steuersignale an eine
Verbrennungsmotor-ECU 31 (elektronische Verbren-
nungsmotorsteuereinheit) und eine Brems-ECU 32
(elektronische Bremssteuereinheit). Es sollte beach-
tet werden, dass, obgleich die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 in dieser Ausführungsform Steuersignale
an die Verbrennungsmotor-ECU 31 und die Brems-
ECU 32 ausgibt, die vorliegende Erfindung nicht hier-
auf beschränkt ist. Die Konfiguration der Steuersi-
gnalausgabe kann beispielsweise derart sein, dass
die Folgeabstandssteuer-ECU 10 ein Steuersignal
an nur eine ECU (elektronische Steuereinheit) der
Verbrennungsmotor-ECU 31 und der Brems-ECU 32
ausgibt. In diesem Fall gibt die Verbrennungsmotor-
ECU 31 oder die Brems-ECU 32, je nachdem an wel-
che der beiden das Steuersignal von der Folgeab-
standssteuer-ECU 10 gegeben wurde, das Steuersi-
gnal an die andere ECU.

[0022] Nachstehend sind die von der Parameterein-
stelleinheit 24 und der Bestimmungseinheit 26 aus-
geführten Prozess näher beschrieben. Die Parame-
tereinstelleinheit 24 stellt eine Eigenfahrspurwahr-
scheinlichkeit S als einen Parameter zur Bestimmung
ein, ob sich das andere Fahrzeug vor dem Eigenfahr-
zeug auf der Fahrspur befindet, auf der das Eigen-
fahrzeug fährt (ein Parameter, der anzeigt, ob sich
das andere Fahrzeug auf dem Fahrweg des Eigen-

fahrzeugs befindet). Die Parametereinstelleinheit 24
dient als eine Einstelleinrichtung, die einen Parame-
ter, der anzeigt, ob sich das andere Fahrzeug auf
dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs befindet, auf der
Grundlage der relativen Position des anderen Fahr-
zeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in einer Quer-
richtung orthogonal zu dem geschätzten Fahrtkurs
des Eigenfahrzeugs einstellt. Die Bestimmungsein-
heit 26 dient als eine Bestimmungseinrichtung, die
auf der Grundlage des eingestellten Parameters be-
stimmt, ob das andere Fahrzeug ein vorausfahren-
des Fahrzeug auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs
ist. Die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S ist nach-
stehend unter Bezugnahme auf die Fig. 2 noch näher
beschrieben.

[0023] Um ein anderes Fahrzeug mit der Eigenfahr-
spurwahrscheinlichkeit S zu verknüpfen, bestimmt
die Parametereinstelleinheit 24 eine Wahrscheinlich-
keitsabbildung, die ein Feld zur Bestimmung be-
schreibt, ob sich ein anderes Fahrzeug auf dem Fahr-
weg des Eigenfahrzeugs 40 befindet, und zwar in-
nerhalb eines bestimmten Bereich in einer imaginä-
ren Ebene (imaginärer Koordinatenraum) vor dem
Eigenfahrzeug 40. Die Parametereinstelleinheit 24
verknüpft so die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S,
die einen Parameter zur Bestimmung beschreibt, ob
das andere Fahrzeug ein vorausfahrendes Zielfahr-
zeug der Folgesteuerung ist, mit dem anderen Fahr-
zeug vor dem Eigenfahrzeug 40. Diese Wahrschein-
lichkeitsabbildung wird innerhalb eines Bereichs be-
stimmt, der durch die Radarvorrichtung 12 abgetas-
tet werden kann (innerhalb des Erfassungsbereichs).
Positionen (Koordinaten) in der Wahrscheinlichkeits-
abbildung werden mit Eigenfahrspurwahrscheinlich-
keiten S verknüpft. Folglich kann die Folgeabstands-
steuer-ECU 10 die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit
S eines anderen Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahr-
zeugs 40 berechnen (erhalten), indem sie die rela-
tive Position des anderen Fahrzeugs bezüglich des
Eigenfahrzeugs 40 einer Position in dem Koordina-
tenraum der Wahrscheinlichkeitsabbildung zuordnet.
Fig. 2 zeigt ein Beispiel für die Wahrscheinlichkeits-
abbildung, in der Eigenfahrspurwahrscheinlichkeiten
S zwischen 30 und 90 mit dem imaginären Koordi-
natenraum, der die relativen Positionen von ande-
ren Fahrzeugen vor dem Eigenfahrzeug 40 zeigt,
verknüpft sind. Wie in Fig. 2 gezeigt, werden die
Eigenfahrspurwahrscheinlichkeiten S in der Wahr-
scheinlichkeitsabbildung derart bestimmt, dass sie
zum Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40 (näher zur Mit-
tellinie der Eigenfahrspur) hin zunehmen (S=90). Fer-
ner nimmt der Wert der Eigenfahrspurwahrschein-
lichkeit S von dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40
weg in einer Querrichtung orthogonal zu dem Fahr-
weg des Eigenfahrzeugs 40 graduell (schrittweise)
ab. Darüber hinaus werden die Eigenfahrspurwahr-
scheinlichkeiten S derart bestimmt, dass die ver-
knüpften Bereiche von Positionen mit zunehmendem
Abstand vom Eigenfahrzeug 40 teilweise zunehmen.
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Der Grund für diese Einstellung ist derart, dass, mit
zunehmendem Abstand vom Eigenfahrzeug 40, der
Fehler in der Position des Objekts, die durch die Ra-
darvorrichtung 12 erfasst wird, zunimmt. Obgleich in
der Fig. 2 Positionen gezeigt sind, die in Fällen be-
rechnet (erhalten) werden, in den die Eigenfahrspur-
wahrscheinlichkeiten S gleich 90, 60 und 30 sind,
wird die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S auf meh-
rere Niveaus gesetzt, die sich beispielsweise um 1
ändern. Jedes der Niveaus weist eine bestimmte la-
terale Breite auf (nachstehend als „Zonenbreite“ be-
zeichnet). D.h., die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit
S ändert sich graduell in Verbindung mit bestimm-
ten lateralen Zonenbreiten in einem imaginären Ko-
ordinatenraum, der die relativen Positionen von an-
deren Fahrzeugen vor dem Eigenfahrzeug 40 zeigt.
Wenn die relative Position eines anderen Fahrzeugs
innerhalb des Bereichs einer bestimmten Zonenbrei-
te liegt, wird die relative Position von diesem anderen
Fahrzeug mit der Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S
von dieser Zonenbreite verknüpft. Es sollte beach-
tet werden, dass die Referenzwerte der Zonenbrei-
ten (Referenzbreiten) im Voraus auf der Grundlage
der typischen Fahrspurbreiten von Straßen, auf de-
nen die Vorausfahrendes-Fahrzeug-Folgesteuerung
vermutlich ausgeführt wird, wie beispielsweise Auto-
bahnen, bestimmt werden.

[0024] Auch wenn der Fahrweg des Eigenfahrzeugs
40 eine Kurve ist, wird die Wahrscheinlichkeitsabbil-
dung in der Annahme korrigiert, dass der Fahrweg
gerade verläuft. Diese Korrektur der Wahrschein-
lichkeitsabbildung erfolgt auf der Grundlage des ge-
schätzten Fahrtkurses des Eigenfahrzeugs 40. D.h.,
die relative Querposition des anderen Fahrzeugs be-
züglich des Eigenfahrzeugs 40 zeigt den Betrag ei-
ner Positionsdifferenz in einer Richtung orthogonal zu
dem geschätzten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs 40.

[0025] Die Bestimmungseinheit 26 berechnet die Ei-
genfahrspurwahrscheinlichkeit S des anderen Fahr-
zeugs auf der Grundlage der relativen Position des
anderen Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs
40 und der bestimmten Wahrscheinlichkeitsabbil-
dung und vergleicht die berechnete Eigenfahrspur-
wahrscheinlichkeit S mit einem bestimmten Schwel-
lenwert. Wenn der Wert der Eigenfahrspurwahr-
scheinlichkeit S größer oder gleich dem Schwellen-
wert ist, bestimmt die Bestimmungseinheit 26, dass
das andere Fahrzeug, dessen Eigenfahrspurwahr-
scheinlichkeit S berechnet worden ist, ein voraus-
fahrendes Fahrzeug auf dem Fahrweg des Eigen-
fahrzeugs 40 ist. Die Folgeabstandssteuer-ECU 10
wählt so das andere Fahrzeug als das vorausfah-
rende Zielfahrzeug der Folgesteuerung. Demgegen-
über bestimmt die Bestimmungseinheit 26, wenn der
Wert der Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S unter
dem Schwellenwert liegt, dass das andere Fahrzeug,
dessen Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S berech-
net worden ist, kein vorausfahrendes Fahrzeug auf

dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40 ist. Wenn das
andere Fahrzeug ein Fahrzeug ist, das bereits als das
vorausfahrende Fahrzeug gewählt ist, hebt die Folge-
abstandssteuer-ECU 10 ihre Wahl als das vorausfah-
rende Fahrzeug auf. Folglich entspricht der Schwel-
lenwert, mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit
S verglichen wird, einem bestimmten Kriteriumwert
zur Bestimmung, ob das andere Fahrzeug ein vor-
ausfahrendes Fahrzeug auf dem Fahrweg des Eigen-
fahrzeugs 40 ist.

[0026] In der Wahrscheinlichkeitsabbildung gemäß
Fig. 2 wird beispielsweise, wenn die relative Positi-
on eines anderen Fahrzeugs an einer Position P1 na-
he dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40 (nahe der
Mittellinie der Eigenfahrspur) erfasst wird, die berech-
nete Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des anderen
Fahrzeugs gleich 90 sein. Wenn die relative Positi-
on eines anderen Fahrzeugs an einer Position P2 er-
fasst wird, die in einer Querrichtung aus dem Nah-
bereich des Fahrwegs des Eigenfahrzeugs 40 ver-
schoben ist, wird die berechnete Eigenfahrspurwahr-
scheinlichkeit S des anderen Fahrzeugs gleich 60
sein. Wenn die relative Position eines anderen Fahr-
zeugs an einer Position P3 erfasst wird, die in einer
Querrichtung weiter aus dem Nahbereich des Fahr-
wegs des Eigenfahrzeugs 40 verschoben ist, wird die
berechnete Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des
anderen Fahrzeugs ungefähr gleich 40 sein. Hierin
wird beispielsweise, wenn der Schwellenwert (Kriteri-
umwert) auf 50 eingestellt ist, bestimmt werden, dass
das andere Fahrzeug an der Position P1 oder P2
ein vorausfahrendes Fahrzeug auf dem Fahrweg des
Eigenfahrzeugs 40 ist, da die Eigenfahrspurwahr-
scheinlichkeit S größer oder gleich dem Schwellen-
wert ist. Dies führt dazu, dass das andere Fahrzeug
an der Position P1 oder P2 als das vorausfahrende
Zielfahrzeug der Folgesteuerung gewählt wird. Dem-
gegenüber wird bestimmt, dass das andere Fahr-
zeug an der Position P3 kein vorausfahrendes Fahr-
zeug auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40 ist,
da die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S unter dem
Schwellenwert liegt. Dies führt dazu, dass das ande-
re Fahrzeug an der Position P3 nicht als das voraus-
fahrende Zielfahrzeug der Folgesteuerung gewählt
wird. D.h., wenn das andere Fahrzeug ein Fahrzeug
ist, das bereits als das vorausfahrende Fahrzeug ge-
wählt ist, wird dessen Wahl als das vorausfahren-
de Fahrzeug aufgehoben. Der Schwellenwert (Kri-
teriumwert) wird derart bestimmt, dass der Bereich,
in dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S größer
oder gleich dem Schwellenwert wird, innerhalb der
Fahrspurbreite liegt, und der Bereich, in dem die Ei-
genfahrspurwahrscheinlichkeit S unter dem Schwel-
lenwert liegt, außerhalb der Fahrspurbreite liegt.

[0027] Obgleich bestimmte Wahrscheinlichkeiten
(Werte) der Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S in der
Wahrscheinlichkeitsabbildung gemäß Fig. 2 gezeigt
sind, dienen diese lediglich als Beispiele. D.h., jede
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beliebige Wahrscheinlichkeitsabbildung ist denkbar,
solange die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S derart
bestimmt wird, dass, mit zunehmender Nähe der rela-
tiven Querposition eines anderen Fahrzeugs bezüg-
lich des Eigenfahrzeugs 40 zu dem Fahrweg des Ei-
genfahrzeugs 40 (der Mittellinie der Eigenfahrspur),
das andere Fahrzeug wahrscheinlicher als das vor-
ausfahrende Fahrzeug gewählt wird.

[0028] Indessen kann die Krümmung der tatsäch-
lichen Straße von der Krümmung des geschätzten
Fahrtkurses abweichen, der geschätzt wird, wenn
das Eigenfahrzeug 40 aus einem geraden Abschnitt
(gerade Straße) der Straße, auf der es fährt, in ei-
nen Kurvenabschnitt (Kurve) eingefahren ist. Die Fol-
geabstandssteuer-ECU 10 berechnet den geschätz-
ten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs 40, wie vorste-
hend beschrieben, unter Verwendung der Schätzung
R und die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des an-
deren Fahrzeugs unter Verwendung des Differenz-
betrags in einer Richtung orthogonal zu dem berech-
neten geschätzten Fahrtkurs. Folglich wird, wenn
die Krümmungen des geschätzten Fahrtkurses und
der tatsächlichen Straße voneinander abweichen, die
berechnete Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S einen
Wert aufweisen, der sich von der tatsächlichen Auf-
enthaltswahrscheinlichkeit unterscheidet. Dies führt
dazu, dass dann, wenn unter Verwendung solch einer
Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S bestimmt wird, ob
das andere Fahrzeug als das vorausfahrende Ziel-
fahrzeug der Folgesteuerung gewählt werden sollte,
die Wahl des anderen Fahrzeugs als das vorausfah-
rende Fahrzeug gegebenenfalls fehlerhaft ist.

[0029] Fig. 3 zeigt einen Fall, in dem das Eigenfahr-
zeug 40 aus einem geraden Abschnitt der Straße,
auf der es fährt, in einen Kurvenabschnitt eingefahren
ist (wenn das Eigenfahrzeug 40 nahe der Einfahrt ei-
ner Kurve fährt), und die Krümmung des geschätzten
Fahrtkurses 50 von der Krümmung der tatsächlichen
Straße abweicht. Insbesondere zeigt die Fig. 3 einen
Fall, in dem die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses 50 geringer ist als die Krümmung der tatsäch-
lichen Straße. Zunächst fährt das Eigenfahrzeug 40
gemäß Fig. 3 auf einer rechten Fahrspur 52 (Eigen-
fahrspur), die die Fahrspur einer vierspurigen Straße
auf der rechten Seite bezüglich der Fahrtrichtung ist.
Ein zweites anderes Fahrzeug 42 fährt auf derselben
rechten Fahrspur 52 vor dem Eigenfahrzeug 40. Fer-
ner fährt ein erstes anderes Fahrzeug 41 auf einer
linken Fahrspur 51, die die Fahrspur der vierspurigen
Straße auf der linken Seite bezüglich der Fahrtrich-
tung (die Fahrspur benachbart zur Eigenfahrspur) ist,
und befindet sich das erste andere Fahrzeug 41 vor
dem Eigenfahrzeug 40. Die Schätzung R der Stra-
ße, auf der das Eigenfahrzeug 40 fährt, wird auf der
Grundlage der Gierrate des Eigenfahrzeugs 40 an
einem Punkt berechnet, nahe dem der Kurvenab-
schnitt beginnt. Folglich weist der geschätzte Fahrt-
kurs 50 des Eigenfahrzeugs 40, der auf der Grund-

lage dieser Schätzung R berechnet wird, wie durch
die Strichpunktlinie gezeigt, eine Krümmung auf, die
geringer ist als die Krümmung der tatsächlichen Stra-
ße. Wenn die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des
anderen Fahrzeugs unter Verwendung eines solchen
geschätzten Fahrtkurses 50 berechnet wird, wird das
erste andere Fahrzeug 41, das auf der linken Fahr-
spur 51 fährt, die nicht die Eigenfahrspur ist, als das
vorausfahrende Fahrzeug gewählt. Dies führt dazu,
dass das Eigenfahrzeug 40 gegebenenfalls gesteuert
wird, um dem gewählten ersten anderen Fahrzeug 41
zu folgen.

[0030] Angesichts der obigen Umstände bewirkt die
Korrektureinheit 25, dass das erste andere Fahrzeug
41, das sich außerhalb des geschätzten Fahrtkurses
50 des Eigenfahrzeugs 40 befindet, weniger wahr-
scheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt
wird. Ferner bewirkt die Korrektureinheit 25, dass
das zweite andere Fahrzeug 42, das sich innerhalb
des geschätzten Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs
40 befindet, wahrscheinlicher als das vorausfahren-
de Fahrzeug gewählt wird. D.h., die Korrekturein-
heit 25 führt einen Kriteriumkorrekturprozess aus, um
die Wahrscheinlichkeit zu ändern, mit der ein ande-
res Fahrzeug als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt (gewählt) wird. Insbesondere führt die Kor-
rektureinheit 25, wenn der geschätzte Fahrtkurs 50
des Eigenfahrzeugs 40 eine Kurve beschreibt, die ei-
nen Kurvenabschnitt gemäß Fig. 3 darstellt, einen
Korrekturprozess wie folgt aus. Was das erste an-
dere Fahrzeug 41 betrifft, das sich außerhalb des
geschätzten Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40
(außerhalb der Kurve) befindet, wird der Schwellen-
wert (Kriteriumwert), mit dem die Eigenfahrspurwahr-
scheinlichkeit S verglichen wird, von einem bestimm-
ten Wert erhöht (der Schwellenwert wird erhöht).
Folglich bewirkt die Korrektureinheit 25, dass das ers-
te andere Fahrzeug 41, das auf der linken Fahrspur
51 fährt, die nicht die Eigenfahrspur ist, weniger wahr-
scheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt
wird. Demgegenüber wird, was das zweite andere
Fahrzeug 42 betrifft, das sich innerhalb des geschätz-
ten Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 (innerhalb
der Kurve) befindet, der Schwellenwert, mit dem die
Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S verglichen wird,
von einem bestimmten Wert verringert (der Schwel-
lenwert wird verringert). Folglich bewirkt die Korrek-
tureinheit 25, dass das zweite andere Fahrzeug 42,
das vor dem Eigenfahrzeug 40 fährt auf der rechten
Fahrspur 52 fährt, auf der das Eigenfahrzeug 40 fährt,
wahrscheinlicher als das vorausfahrende Fahrzeug
gewählt wird. Folglich dient die Korrektureinheit 25
als eine Änderungseinrichtung, die dann, wenn der
geschätzte Fahrtkurs 50 des Eigenfahrzeugs 40 eine
Kurve ist, die Wahrscheinlichkeit ändert, mit der das
andere Fahrzeug als das vorausfahrende Fahrzeug
gewählt wird, auf der Grundlage dieses geschätzten
Fahrtkurses 50 und der relativen Position des ande-
ren Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs 40.
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[0031] Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Veran-
schaulichung der Reihe von Verarbeitungsschritten,
die von der Folgeabstandssteuer-ECU 10 dieser Aus-
führungsform ausgeführt wird. Die Prozesse im Ab-
laufdiagramm der Fig. 4 werden in einem bestimm-
ten Steuerzyklus für jedes der anderen Fahrzeuge,
die vor dem Eigenfahrzeug 40 fahren, wiederholt.

[0032] Zunächst berechnet die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 die Schätzung R und den geschätzten
Fahrtkurs 50 auf der Grundlage der berechneten
Schätzung R (S1 01). Der Prozess von S101 ist ein
Prozess, der von der Kurvenradius-Schätzeinheit 22
und der Geschätzter-Kurs-Recheneinheit 23 ausge-
führt wird. Genauer gesagt, die Kurvenradius-Schätz-
einheit 22 berechnet die Schätzung R der Straße, auf
der das Eigenfahrzeug 40 fährt, und die Geschätz-
ter-Kurs-Recheneinheit 23 berechnet den geschätz-
ten Fahrtkurs 50 des Eigenfahrzeugs 40 auf der
Grundlage der Schätzung R. Anschließend bestimmt
die Folgeabstandssteuer-ECU 10, ob das Eigenfahr-
zeug 40 einen Kurvenabschnitt durchfährt (S102).
Die Folgeabstandssteuer-ECU 10 bestimmt, ob das
Eigenfahrzeug 40 einen Kurvenabschnitt durchfährt,
auf der Grundlage des Bestimmungsergebnisses, ob
der berechnete geschätzte Fahrtkurs 50 eine Kur-
ve ist, die einen Kurvenabschnitt darstellt. Wenn be-
stimmt wird, dass das Eigenfahrzeug 40 einen Kur-
venabschnitt durchfährt (S102: JA), bestimmt die
Folgeabstandssteuer-ECU 10, ob die relative Posi-
tion des anderen Fahrzeugs bezüglich des Eigen-
fahrzeugs 40 innerhalb des geschätzten Fahrtkurses
50 (innerhalb der Kurve) liegt (S103). Die Folgeab-
standssteuer-ECU 10 bestimmt, ob die relative Po-
sition des anderen Fahrzeugs bezüglich des Eigen-
fahrzeugs 40 innerhalb des geschätzten Fahrtkurses
50 liegt, auf der Grundlage der Positionsinformati-
on über das andere Fahrzeug, die durch die Ande-
res-Fahrzeug-Positionsgewinnungseinheit 21 erhal-
ten wird. Anschließend, wenn bestimmt wird, dass
die relative Position des anderen Fahrzeugs inner-
halb des geschätzten Fahrtkurses 50 liegt (S103:
JA), führt die Folgeabstandssteuer-ECU 10 einen
Korrekturprozess zur Verringerung, von einem be-
stimmten Wert, des Schwellenwerts (Kriteriumwert)
aus, mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S
verglichen wird, um zu bestimmen, ob das ande-
re Fahrzeug als das vorausfahrende Fahrzeug ge-
wählt werden sollte (S104). D.h., wenn das Eigen-
fahrzeug 40 einen Kurvenabschnitt durchfährt (der
geschätzte Fahrtkurs 50 eine Kurve beschreit) und
sich das andere Fahrzeug innerhalb des geschätz-
ten Fahrtkurses 50 befindet, verringert die Folgeab-
standssteuer-ECU 10 den Schwellenwert, d.h. das
Kriterium, das bei der Wahl des vorausfahrenden
Fahrzeugs verwendet wird. Die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 bewirkt somit, dass das andere Fahrzeug,
das der Bestimmung unterzogen wird, wahrscheinli-
cher als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt wird.
Demgegenüber führt die Folgeabstandssteuer-ECU

10, wenn bestimmt wird, dass die relative Position
des anderen Fahrzeugs außerhalb des geschätzten
Fahrtkurses 50 liegt (S103: NEIN), einen Korrektur-
prozess zur Erhöhung, von einem bestimmten Wert,
des Schwellenwerts aus, mit dem die Eigenfahrspur-
wahrscheinlichkeit S verglichen wird, um zu bestim-
men, ob das andere Fahrzeug als das vorausfah-
rende Fahrzeug gewählt werden sollte (S105). D.h.,
wenn das Eigenfahrzeug 40 einen Kurvenabschnitt
durchfährt und sich das andere Fahrzeugt außer-
halb des geschätzten Fahrtkurses 50 befindet, er-
höht die Folgeabstandssteuer-ECU 10 den Schwel-
lenwert, d.h. das Kriterium, das bei der Wahl des
vorausfahrenden Fahrzeugs verwendet wird. Die Fol-
geabstandssteuer-ECU 10 bewirkt somit, dass das
andere Fahrzeug, das der Bestimmung unterzogen
wird, weniger wahrscheinlich als das vorausfahrende
Fahrzeug gewählt wird. Wenn bestimmt wird, dass
das Eigenfahrzeug 40 keinen Kurvenabschnitt durch-
fährt (S102: NEIN), korrigiert die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 den Schwellenwert, mit dem die Eigen-
fahrspurwahrscheinlichkeit S verglichen wird, um zu
bestimmen, ob das andere Fahrzeug als das voraus-
fahrende Fahrzeug gewählt werden sollte, nicht. Die
Prozesse in S102 bis S 105 werden von der Korrek-
tureinheit 25 ausgeführt.

[0033] Anschließend erhält die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S
des anderen Fahrzeugs auf der Grundlage der relati-
ven Querposition des anderen Fahrzeugs bezüglich
des Eigenfahrzeugs 40 und der Wahrscheinlichkeits-
abbildung (S106). Die Folgeabstandssteuer-ECU 10
nimmt auf die Daten der Wahrscheinlichkeitsabbil-
dung Bezug, die durch die Parametereinstelleinheit
24 bestimmt werden, um die relative Position des an-
deren Fahrzeugs in dem Koordinatenraum der Wahr-
scheinlichkeitsabbildung zu ermitteln. Anschließend
erhält die Folgeabstandssteuer-ECU 10 den Wahr-
scheinlichkeitswert, der in Verbindung mit der ermit-
telten Position bestimmt wird, als die Eigenfahrspur-
wahrscheinlichkeit S des anderen Fahrzeugs. Hier-
auf folgend vergleicht die Folgeabstandssteuer-ECU
10 die erhaltene Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S
mit dem Schwellenwert (Kriteriumwert) und bestimmt
die Folgeabstandssteuer-ECU 10 auf der Grundla-
ge des Vergleichsergebnisses, ob der Wert der Ei-
genfahrspurwahrscheinlichkeit S größer oder gleich
dem Schwellenwert ist (S107). In dem Prozess von
S107 wird, wenn das Eigenfahrzeug 40 einen Kur-
venabschnitt durchfährt (der geschätzte Fahrtkurs 50
eine Kurve ist) und sich das andere Fahrzeug in-
nerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50 befindet,
ein Schwellenwert nach einer Verringerungskorrek-
tur (Kriteriumwert nach einer Verringerungskorrektur)
als der Schwellenwert verwendet, mit dem die Ei-
genfahrspurwahrscheinlichkeit S des anderen Fahr-
zeugs verglichen wird. Demgegenüber wird, in dem
Prozess von S107, wenn das Eigenfahrzeug 40 ei-
nen Kurvenabschnitt durchfährt und sich das ande-
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re Fahrzeug außerhalb des geschätzten Fahrtkur-
ses 50 befindet, ein Schwellenwert nach einer Erhö-
hungskorrektur (Kriteriumwert nach einer Erhöhungs-
korrektur) als der Schwellenwert verwendet, mit dem
die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des anderen
Fahrzeugs verglichen wird. Ferner wird, in dem Pro-
zess von S107, wenn das Eigenfahrzeug 40 keinen
Kurvenabschnitt durchfährt (der geschätzte Fahrt-
kurs 50 keine Kurve ist), ein bestimmter Schwellen-
wert (bestimmter Kriteriumwert), der nicht korrigiert
worden ist, als der Schwellenwert verwendet, mit
dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des an-
deren Fahrzeugs verglichen wird. Wenn die Eigen-
fahrspurwahrscheinlichkeit S des anderen Fahrzeugs
als größer oder gleich dem Schwellenwert bestimmt
wird (S107: JA), bestimmt die Folgeabstandssteuer-
ECU 10, dass das andere Fahrzeug, das der Bestim-
mung unterzogen wird, ein vorausfahrendes Fahr-
zeug auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40 ist,
und wählt die Folgeabstandssteuer-ECU 10 auf der
Grundlage des Bestimmungsergebnisses das ande-
re Fahrzeug als das vorausfahrende Zielfahrzeug der
Folgesteuerung (S108). Anschließend beendet die
Folgeabstandssteuer-ECU 10 den Prozess. Demge-
genüber bestimmt die Folgeabstandssteuer-ECU 10,
wenn die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des an-
deren Fahrzeugs als unter dem Schwellenwert lie-
gend bestimmt wird (S107: NEIN), dass das ande-
re Fahrzeug, das der Bestimmung unterzogen wird,
kein vorausfahrendes Fahrzeug auf dem Fahrweg
des Eigenfahrzeugs 40 ist, und schließt die Folge-
abstandssteuer-ECU 10 auf der Grundlage des Be-
stimmungsergebnisses das andere Fahrzeug aus der
Verarbeitung für das vorausfahrende Zielfahrzeug
der Folgesteuerung aus (S109). D.h., in dem Prozess
von S109 wird, wenn das andere Fahrzeug, das der
Bestimmung unterzogen wird, nicht bereits als das
vorausfahrende Zielfahrzeug der Folgesteuerung ge-
wählt ist, es nicht als das vorausfahrende Fahrzeug
gewählt. Wenn das andere Fahrzeug, das der Be-
stimmung unterzogen wird, bereits als das voraus-
fahrende Zielfahrzeug der Folgesteuerung gewählt
ist, wird dessen Wahl als das vorausfahrende Fahr-
zeug aufgehoben. Anschließend beendet die Folge-
abstandssteuer-ECU 10 den Prozess. Die Prozesse
von S106 bis S109 werden von der Bestimmungsein-
heit 26 ausgeführt.

[0034] Es sollte beachtet werden, dass es dann,
wenn das andere Fahrzeug für eine bestimmte Zeit-
spanne fortdauernd als das vorausfahrende Fahr-
zeug auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40 be-
stimmt wird, und zwar in einem Zustand, in dem der
Schwellenwert erhöht ist (nach der Erhöhungskorrek-
tur des Kriteriumwerts), wahrscheinlich ist, dass das
Ergebnis der Bestimmung gleich bleibt, auch wenn
der Schwellenwert nach der Erhöhungskorrektur auf
seinen Standardwert zurückgesetzt wird. Ferner wird
in einem Zustand, in dem der Schwellenwert erhöht
ist, ein anderes Fahrzeug, das auf derselben Fahr-

spur wie das Eigenfahrzeug 40 (der Eigenfahrspur)
fährt, weniger wahrscheinlich als das vorausfahrende
Fahrzeug gewählt. Folglich kann, wenn das andere
Fahrzeug fortdauernd für eine bestimmte Zeitspanne
als das vorausfahrende Fahrzeug auf dem Fahrweg
des Eigenfahrzeugs 40 bestimmt wird, und zwar in
einem Zustand, in dem der Schwellenwert erhöht ist,
die Folgeabstandssteuer-ECU 10 den Schwellenwert
nach der Erhöhungskorrektur auf dessen Standard-
wert zurücksetzen. In gleicher Weise kann, wenn das
andere Fahrzeug fortdauern für eine bestimmte Zeit-
spanne nicht als das vorausfahrende Fahrzeug auf
dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40 bestimmt wird,
und zwar in einem Zustand, in dem der Schwellen-
wert verringert ist (nach der Verringerungskorrektur
des Kriteriumwerts), die Folgeabstandssteuer-ECU
10 den Schwellenwert nach der Verringerungskorrek-
tur ebenso auf dessen Standardwert zurücksetzen.

[0035] Gemäß der obigen Konfiguration bringt die
Fahrzeugsteuervorrichtung dieser Ausführungsform
die folgenden Effekte hervor.

[0036] Die Fahrzeugsteuervorrichtung dieser Aus-
führungsform bestimmt, ob ein anderes Fahrzeug
vorhanden ist, das sich innerhalb des geschätzten
Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 (innerhalb der
Kurve) befindet, der auf der Grundlage der Schät-
zung R der befahrenen Straße (Kurve) berechnet
wird. Wenn bestimmt wird, dass ein anderes Fahr-
zeug vorhanden ist, das sich innerhalb des geschätz-
ten Fahrtkurses 50 befindet, verringert (senkt) die
Fahrzeugsteuervorrichtung den Schwellenwert (Kri-
teriumwert), mit dem die Eigenfahrspurwahrschein-
lichkeit S verglichen wird, um zu bestimmen, ob das
andere Fahrzeug als das vorausfahrende Fahrzeug
gewählt werden sollte. Die Fahrzeugsteuervorrich-
tung bewirkt somit, dass das andere Fahrzeug, das
sich innerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50 des
Eigenfahrzeugs 40 befindet, wahrscheinlicher als das
vorausfahrende Zielfahrzeug der Folgesteuerung ge-
wählt wird. Folglich kann beispielsweise, wenn das
Eigenfahrzeug 40 aus einem geraden Abschnitt der
befahrenen Straße in einen Kurvenabschnitt einfährt
und die Krümmung des geschätzten Fahrtkurses 50
des Eigenfahrzeugs 40 geringer als die Krümmung
der tatsächlichen Straße ist, die Fahrzeugsteuervor-
richtung verhindern, dass ein anderes Fahrzeug vor
dem Eigenfahrzeug 40 auf der Fahrspur, auf der das
Eigenfahrzeug 40 fährt (Eigenfahrspur), nicht als das
vorausfahrende Fahrzeug gewählt wird.

[0037] Wenn ein anderes Fahrzeug vorhanden ist,
das sich außerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50
des Eigenfahrzeugs 40 (außerhalb der Kurve) be-
findet, erhöht die Fahrzeugsteuervorrichtung dieser
Ausführungsform den Schwellenwert (Kriteriumwert),
mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S ver-
glichen wird, um zu bestimmen, ob das andere Fahr-
zeug als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt wer-
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den sollte. Die Fahrzeugsteuervorrichtung bewirkt
somit, dass das andere Fahrzeug, das sich außer-
halb des geschätzten Fahrtkurses 50 des Eigenfahr-
zeugs 40 befindet, weniger wahrscheinlich als das
vorausfahrende Zielfahrzeug der Folgesteuerung ge-
wählt wird. Folglich kann beispielsweise, wenn das
Eigenfahrzeug 40 aus einem geraden Abschnitt der
befahrenen Straße in einen Kurvenabschnitt einfährt
und die Krümmung des geschätzten Fahrtkurses 50
des Eigenfahrzeugs 40 geringer als die Krümmung
der tatsächlichen Straße ist, die Fahrzeugsteuervor-
richtung verhindern, dass ein anderes Fahrzeug vor
dem Eigenfahrzeug 40 auf einer Fahrspur verschie-
den von der Fahrspur, auf der das Eigenfahrzeug 40
fährt (Eigenfahrspur), als das vorausfahrende Fahr-
zeug gewählt wird.

[0038] Wenn ein anderes Fahrzeug fortdauern für
eine bestimmte Zeitspanne als das vorausfahrende
Fahrzeug auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40
bestimmt wird, und zwar in einem Zustand, in dem der
Schwellenwert erhöht ist (nach der Erhöhungskorrek-
tur des Kriteriumwerts), setzt die Fahrzeugsteuervor-
richtung dieser Ausführungsform den Schwellenwert
nach der Erhöhungskorrektur auf dessen Standard-
wert zurück. Folglich kann es die Fahrzeugsteuer-
vorrichtung ermöglichen bzw. erleichtern, dass der
Zustand, in dem das andere Fahrzeug als das vor-
ausfahrende Fahrzeug bestimmt wird, für das ande-
re Fahrzeug, das als das vorausfahrende Fahrzeug
bestimmt wird, andauert. D.h. beispielsweise, dass
die Fahrzeugsteuervorrichtung es erleichtern kann,
dass der Zustand, in dem das andere Fahrzeug, das
auf derselben Fahrspur wie das Eigenfahrzeug 40
fährt (Eigenfahrspur), als das vorausfahrende Ziel-
fahrzeug der Folgesteuerung gewählt wird, andauert.

[0039] Wenn ein anderes Fahrzeug fortdauernd für
eine bestimmte Zeitspanne nicht als das vorausfah-
rende Fahrzeug auf dem Fahrweg des Eigenfahr-
zeugs 40 bestimmt wird, und zwar in einem Zustand,
in dem der Schwellenwert verringert ist (nach der
Verringerungskorrektur des Kriteriumwerts), setzt die
Fahrzeugsteuervorrichtung dieser Ausführungsform
den Schwellenwert nach der Verringerungskorrektur
auf dessen Standardwert zurück. Folglich kann es die
Fahrzeugsteuervorrichtung erleichtern, dass der Zu-
stand, in dem das andere Fahrzeug nicht als das vor-
ausfahrende Fahrzeug gewählt wird, für das ande-
re Fahrzeug, das nicht als das vorausfahrende Fahr-
zeug bestimmt wird, andauert. D.h. beispielsweise,
dass es die Fahrzeugsteuervorrichtung erleichtern
kann, dass der Zustand, in dem das andere Fahr-
zeug, das auf einer Fahrspur (einer benachbarten
Fahrspur) fährt, die sich von der Fahrspur unterschei-
det, auf der das Eigenfahrzeug 40 fährt (die Eigen-
fahrspur), nicht als das vorausfahrende Zielfahrzeug
der Folgesteuerung gewählt wird, andauert.

(Zweite Ausführungsform)

[0040] Die Fahrzeugsteuervorrichtung dieser Aus-
führungsform weist die gleiche allgemeine Konfigu-
ration wie die Fahrzeugsteuervorrichtung der ersten
Ausführungsform auf, unterscheidet sich jedoch in ei-
nem Teil der Prozesse, die von der Folgeabstands-
steuer-ECU 10 entsprechenden der Fahrzeugsteuer-
vorrichtung ausgeführt werden.

[0041] Die erste Ausführungsform erwartet, dass
dann, wenn das Eigenfahrzeug 40 aus einem gera-
den Abschnitt der befahrenen Straße in einen Kur-
venabschnitt einfährt, die Krümmung des geschätz-
ten Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 gerin-
ger wird als die Krümmung der tatsächlichen Stra-
ße, und ändert die Wahrscheinlichkeit, mit der das
andere Fahrzeug als das vorausfahrende Fahrzeug
bestimmt (gewählt) wird. Demgegenüber wird, wenn
das Eigenfahrzeug 40 aus einem Kurvenabschnitt in
einen geraden Abschnitt einfährt, wie beispielsweise
dann, wenn das Eigenfahrzeug 40 den letzteren Teil
eines Kurvenabschnitts durchfährt, die Krümmung
des geschätzten Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs
40 gegebenenfalls größer als die Krümmung der tat-
sächlichen Straße.

[0042] Fig. 5 zeigt einen Fall, in dem das Eigen-
fahrzeug 40 aus einem Kurvenabschnitt der befahre-
nen Straße in einen geraden Abschnitt einfährt (wenn
das Eigenfahrzeug 40 nahe der Ausfahrt einer Kurve
fährt) und sich die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses 50 von der Krümmung der tatsächlichen Stra-
ße unterscheidet. Insbesondere zeigt die Fig. 5 einen
Fall, in dem die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses 50 größer ist als die Krümmung der tatsäch-
lichen Straße. Zunächst fährt das Eigenfahrzeug 40
gemäß Fig. 5 auf einer linken Fahrspur 53 (Eigen-
fahrspur), die die Fahrspur einer vierspurigen Straße
auf der linken Seite bezüglich der Fahrtrichtung ist.
Ein drittes anderes Fahrzeug 43 fährt auf derselben
linken Fahrspur 53 vor dem Eigenfahrzeug 40. Ferner
fährt ein viertes anderes Fahrzeug 44 auf einer rech-
ten Fahrspur 54, die die Fahrspur der vierspurigen
Straße auf der rechten Seite bezüglich der Fahrtrich-
tung (die Fahrspur benachbart zur Eigenfahrspur) ist,
wobei sich das vierte andere Fahrzeug 44 vor dem Ei-
genfahrzeug 40 befindet. Die Schätzung R der Stra-
ße, auf der das Eigenfahrzeug 40 fährt, wird auf der
Grundlage der Gierrate des Eigenfahrzeugs 40 an ei-
nem Punkt berechnet, in dessen Nähe der Kurven-
abschnitt endet. Folglich weist der geschätzte Fahrt-
kurs 50 des Eigenfahrzeugs 40, der auf der Grund-
lage dieser Schätzung R berechnet wird, wie durch
die Strichpunktlinie gezeigt, eine Krümmung auf, die
größer ist als die Krümmung der tatsächlichen Stra-
ße. Wenn die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des
anderen Fahrzeugs unter Verwendung solch eines
geschätzten Fahrtkurses 50 berechnet wird, wird die
Position des dritten anderen Fahrzeugs 43, das auf
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der linken Fahrspur 53 fährt, die die Eigenfahrspur ist,
von dem geschätzten Fahrtkurs 50 abweichen, und
wird das dritte andere Fahrzeug 43 nicht als das vor-
ausfahrende Fahrzeug gewählt werden. Ferner wird,
in solch einem Fall, das vierte andere Fahrzeug 44,
das auf der rechten Fahrspur 54 fährt, die nicht die
Eigenfahrspur ist, als das vorausfahrende Fahrzeug
gewählt werden. Dies führt dazu, dass das Eigenfahr-
zeug 40 gegebenenfalls gesteuert wird, um dem ge-
wählten vierten anderen Fahrzeug 44 zu folgen.

[0043] Angesichts der obigen Umstände bewirkt die
Korrektureinheit 25 in der Folgeabstandssteuer-ECU
10 dieser Ausführungsform, dass das dritte ande-
re Fahrzeug 43, das sich außerhalb des geschätz-
ten Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 befindet,
wahrscheinlicher als das vorausfahrende Fahrzeug
gewählt wird. Ferner bewirkt die Korrektureinheit 25,
dass das vierte andere Fahrzeug 44, das sich in-
nerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50 des Eigen-
fahrzeugs 40 befindet, weniger wahrscheinlich als
das vorausfahrende Fahrzeug gewählt wird. D.h., die
Korrektureinheit 25 dieser Ausführungsform führt ei-
nen Prozess entgegengesetzt zu dem Kriteriumkor-
rekturprozess (dem Prozess zur Änderung der Wahr-
scheinlichkeit, mit der ein anderes Fahrzeug als das
vorausfahrende Fahrzeug bestimmt wird), der in Ver-
bindung mit der ersten Ausführungsform beschrieben
ist, aus. Insbesondere führt, wie in Fig. 5 gezeigt,
wenn die Schätzung R der vom Eigenfahrzeug 40
befahrenen Straße (die Krümmung des geschätzten
Fahrtkurses 50) graduell abnimmt, die Korrekturein-
heit 25 dieser Ausführungsform einen Korrekturpro-
zess wie folgt aus. Was das dritte andere Fahrzeug
43 betrifft, das sich außerhalb des geschätzten Fahrt-
kurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 (außerhalb der Kur-
ve) befindet, wird der Schwellenwert (Kriteriumwert),
mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S ver-
glichen wird, von einem bestimmten Wert verringert
(der Schwellenwert wird verringert). Folglich bewirkt
die Korrektureinheit 25 dieser Ausführungsform, dass
das dritte andere Fahrzeug 43, das vor dem Eigen-
fahrzeug 40 auf der linken Fahrspur 53 fährt, auf der
das Eigenfahrzeug 40 fährt, wahrscheinlicher als das
vorausfahrende Fahrzeug gewählt wird. Demgegen-
über wird, was das vierte andere Fahrzeugs 44 be-
trifft, das sich innerhalb des geschätzten Fahrtkur-
ses 50 des Eigenfahrzeugs 40 (innerhalb der Kurve)
befindet, der Schwellenwert, mit dem die Eigenfahr-
spurwahrscheinlichkeit S verglichen wird, von einem
bestimmten Wert erhöht (der Schwellenwert wird er-
höht). Folglich bewirkt die Korrektureinheit 25 die-
ser Ausführungsform, dass das vierte andere Fahr-
zeug 44, das auf der rechten Fahrspur 54 fährt, die
nicht die Eigenfahrspur ist, weniger wahrscheinlich
als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt wird. Folg-
lich dient die Korrektureinheit 25 dieser Ausführungs-
form als eine Änderungseinrichtung, die dann, wenn
die Schätzung R der vom Eigenfahrzeug 40 befahre-
nen Straße (die Krümmung des geschätzten Fahrt-

kurses 50) graduell abnimmt, die Wahrscheinlichkeit,
mit der das andere Fahrzeug als das vorausfahren-
de Fahrzeug gewählt wird, auf der Grundlage des ge-
schätzten Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 und
der relativen Position des anderen Fahrzeugs bezüg-
lich des Eigenfahrzeugs 40 ändert.

[0044] Es sollte beachtet werden, dass dann, wenn
das Eigenfahrzeug 40 einen Abschnitt durchfährt, in
dem die Schätzung R der vom Eigenfahrzeug 40
befahrenen Straße (die Krümmung des geschätzten
Fahrtkurses 50) graduell zunimmt, wie beispielswei-
se nahe der Einfahrt einer Kurve, die Korrektureinheit
25 dieser Ausführungsform einen Prozess ähnlich
dem Kriteriumkorrekturprozess ausführt, der in Ver-
bindung mit der ersten Ausführungsform beschrieben
ist. Welcher der Kriteriumkorrekturprozesse, die in
Verbindung mit der ersten Ausführungsform und die-
ser Ausführungsform beschrieben sind, auszuführen
ist, wird wie folgt bestimmt. In dieser Ausführungs-
form wird bestimmt, ob die Schätzung R der vom Ei-
genfahrzeug 40 befahrenen Straße (die Krümmung
des geschätzten Fahrtkurses 50) graduell zunimmt
oder graduell abnimmt, und wird der Korrekturpro-
zess auf der Grundlage des Ergebnisses dieser Be-
stimmung bestimmt.

[0045] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Veran-
schaulichung der Reihe von Verarbeitungsschritten,
die von der Folgeabstandssteuer-ECU 10 dieser Aus-
führungsform ausgeführt werden. Die Prozesse im
Ablaufdiagramm der Fig. 6 werden in einem be-
stimmten Steuerzyklus für jedes der anderen Fahr-
zeuge, die vor dem Eigenfahrzeug 40 fahren, wieder-
holt.

[0046] Zunächst berechnet die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 die Schätzung R der vom Eigenfahrzeug
40 befahrenen Straße und den geschätzten Fahrt-
kurs 50 des Eigenfahrzeugs 40 auf der Grundlage
der berechneten Schätzung R (S201). Der Prozess
von S201 ist ein Prozess, der von der Kurvenradi-
us-Schätzeinheit 22 und der Geschätzter-Kurs-Re-
cheneinheit 23 dieser Ausführungsform ausgeführt
wird, und ist ähnlich dem Prozess von S101 der
ersten Ausführungsform. Anschließend bestimmt die
Folgeabstandssteuer-ECU 10, ob die Schätzung R
der vom Eigenfahrzeug 40 befahrenen Straße (die
Krümmung des geschätzten Fahrtkurses 50) gradu-
ell zunimmt (S202). Die Folgeabstandssteuer-ECU
10 vergleicht den Wert der Schätzung R, der in dem
Prozess des aktuellen Zyklus berechnet wird (aktu-
eller Wert), mit dem Wert der Schätzung R, der in
dem Prozess des vorherigen Zyklus berechnet wird
(vergangener Wert), und bestimmt auf der Grundla-
ge des Ergebnisses dieses Vergleichs, ob die Schät-
zung R graduell zunimmt. Die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 speichert mehrere Werte der Schätzung
R pro Einheitszeit, die durch die Geschätzter-Kurs-
Recheneinheit 23 über eine bestimmte Zeitspanne
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berechnet werden, in einem bestimmten Speicher-
bereich (wie beispielsweise einem Speicher). Wenn
bestimmt wird, dass die Schätzung R (die Krüm-
mung des geschätzten Fahrtkurses 50) graduell zu-
nimmt (S202: JA), bestimmt die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10, dass das Eigenfahrzeug 40 einen Teil ei-
nes Kurvenabschnitts durchfährt, in dem die Krüm-
mung zunimmt (wie beispielsweise nahe der Ein-
fahrt einer Kurve). Die Schätzung R (die Krümmung
des geschätzten Fahrtkurses 50), die in solch ei-
nem Fall berechnet wird, ist wahrscheinlich geringer
als die Krümmung der tatsächlichen Straße. Folg-
lich führt, wenn bestimmt wird, dass die Schätzung
R (die Krümmung des geschätzten Fahrtkurses 50)
graduell zunimmt, und das Eigenfahrzeug 40 einen
Teil eines Kurvenabschnitts durchfährt, in dem die
Krümmung zunimmt (S202: JA), die Folgeabstands-
steuer-ECU 10 den Kriteriumkorrekturprozess aus,
der in Verbindung mit der ersten Ausführungsform
beschrieben ist. D.h., die Folgeabstandssteuer-ECU
10 bestimmt, ob die relative Position des anderen
Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs 40 inner-
halb des geschätzten Fahrtkurses 50 (innerhalb der
Kurve) liegt (S203). Wenn bestimmt wird, dass die
relative Position des anderen Fahrzeugs innerhalb
des geschätzten Fahrtkurses 50 liegt (S203: JA),
führt die Folgeabstandssteuer-ECU 10 einen Kor-
rekturprozess zur Verringerung, von einem bestimm-
ten Wert, des Schwellenwerts (Kriteriumwert) aus,
mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S ver-
glichen wird, um zu bestimmen, ob das andere Fahr-
zeug als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt wer-
den sollte (S204). D.h., wenn das Eigenfahrzeug 40
einen Teil eines Kurvenabschnitts durchfährt, in dem
die Krümmung zunimmt (nahe der Einfahrt einer Kur-
ve), und sich das andere Fahrzeug innerhalb des ge-
schätzten Fahrtkurses 50 befindet, verringert die Fol-
geabstandssteuer-ECU 10 den Schwellenwert, d.h.
das Kriterium, das bei der Wahl des vorausfahrenden
Fahrzeugs verwendet wird. Die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 bewirkt somit, dass das andere Fahrzeug,
das der Bestimmung unterzogen wird, wahrscheinli-
cher als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt wird.
Demgegenüber führt, wenn bestimmt wird, dass die
relative Position des anderen Fahrzeugs außerhalb
des geschätzten Fahrtkurses 50 liegt (S203: NEIN),
die Folgeabstandssteuer-ECU 10 einen Korrektur-
prozess zur Erhöhung, von einem bestimmten Wert,
des Schwellenwerts, mit dem die Eigenfahrspurwahr-
scheinlichkeit S verglichen wird, um zu bestimmen,
ob das andere Fahrzeug als das vorausfahrende
Fahrzeug gewählt werden sollte, aus (S205). D.h.,
wenn das Eigenfahrzeug 40 einen Teil eines Kur-
venabschnitts durchfährt, in dem die Krümmung zu-
nimmt, und sich das andere Fahrzeug außerhalb des
geschätzten Fahrtkurses 50 befindet, erhöht die Fol-
geabstandssteuer-ECU 10 den Schwellenwert, d.h.
das Kriterium, das bei der Wahl des vorausfahren-
den Fahrzeugs verwendet wird. Die Folgeabstands-
steuer-ECU 10 bewirkt somit, dass das andere Fahr-

zeug, das der Bestimmung unterzogen wird, weniger
wahrscheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug ge-
wählt wird. Die Prozesse in S203 bis S205 sind Pro-
zesse, die von der Korrektureinheit 25 dieser Ausfüh-
rungsform ausgeführt werden, und sind ähnlich den
Prozessen in S103 bis S105 der ersten Ausführungs-
form.

[0047] Ferner bestimmt, wenn bestimmt wird, dass
die Schätzung R (die Krümmung des geschätz-
ten Fahrtkurses 50) nicht graduell zunimmt (S202:
NEIN), die Folgeabstandssteuer-ECU 10, ob die
Schätzung R der vom Eigenfahrzeug 40 befahre-
nen Straße (die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses 50) graduell abnimmt (S206). Ähnlich dem
Prozess von S202 vergleicht die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 den Wert der Schätzung R, der in dem
Prozess des aktuellen Zyklus berechnet wird (aktu-
eller Wert), mit dem Wert der Schätzung R, der in
dem Prozess des vorherigen Zyklus berechnet wur-
de (vergangener Wert), und bestimmt die Folgeab-
standssteuer-ECU 10 auf der Grundlage des Ergeb-
nisses dieses Vergleichs, ob die Schätzung R gra-
duell abnimmt. Wenn bestimmt wird, dass die Schät-
zung R (die Krümmung des geschätzten Fahrtkurses
50) graduell abnimmt (S206: JA), bestimmt die Fol-
geabstandssteuer-ECU 10, dass das Eigenfahrzeug
40 einen Teil eines Kurvenabschnitts durchfährt, bei
dem die Krümmung abnimmt (wie beispielsweise na-
he der Ausfahrt einer Kurve). Die Schätzung R (die
Krümmung des geschätzten Fahrtkurses 50), die in
solch einem Fall berechnet wird, ist wahrscheinlich
größer als die Krümmung der tatsächlichen Straße.
Folglich führt, wenn bestimmt wird, dass die Schät-
zung R (die Krümmung des geschätzten Fahrtkur-
ses 50) graduell abnimmt, und das Eigenfahrzeug
40 einen Teil eines Kurvenabschnitts durchfährt, in
dem die Krümmung abnimmt (S206: JA), die Folge-
abstandssteuer-ECU 10 den Kriteriumkorrekturpro-
zess dieser Ausführungsform aus. D.h., die Folgeab-
standssteuer-ECU 10 bestimmt, ob die relative Po-
sition des anderen Fahrzeugs bezüglich des Eigen-
fahrzeugs 40 innerhalb des geschätzten Fahrtkurses
50 (innerhalb der Kurve) liegt (S207). Wenn bestimmt
wird, dass die relative Position des anderen Fahr-
zeugs innerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50 liegt
(S207: JA), führt die Folgeabstandssteuer-ECU 10 ei-
nen Korrekturprozess zur Erhöhung, von einem be-
stimmten Wert, des Schwellenwerts (Kriteriumwert)
aus, mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S
verglichen wird, um zu bestimmen, ob das ande-
re Fahrzeug als das vorausfahrende Fahrzeug ge-
wählt werden sollte (S208). D.h., wenn das Eigen-
fahrzeug 40 einen Teil eines Kurvenabschnitts durch-
fährt, in dem die Krümmung abnimmt (nahe der Aus-
fahrt einer Kurve), und sich das andere Fahrzeug in-
nerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50 befindet, er-
höht die Folgeabstandssteuer-ECU 10 den Schwel-
lenwert, d.h. das Kriterium, das bei der Wahl des
vorausfahrenden Fahrzeugs verwendet wird. Die Fol-
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geabstandssteuer-ECU 10 bewirkt somit, dass das
andere Fahrzeug, das der Bestimmung unterzogen
wird, weniger wahrscheinlich als das vorausfahrende
Fahrzeug gewählt wird. Demgegenüber führt, wenn
bestimmt wird, dass die relative Position des ande-
ren Fahrzeugs außerhalb des geschätzten Fahrtkur-
ses 50 liegt (S207: NEIN), die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 einen Korrekturprozess zur Verringerung,
von einem bestimmten Wert, des Schwellenwerts
aus, mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S
verglichen wird, um zu bestimmen, ob das andere
Fahrzeug als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt
werden sollte (S209). D.h., wenn das Eigenfahrzeug
40 einen Teil eines Kurvenabschnitts durchfährt, in
dem die Krümmung abnimmt, und sich das ande-
re Fahrzeug außerhalb des geschätzten Fahrtkurses
50 befindet, verringert die Folgeabstandssteuer-ECU
10 den Schwellenwert, d.h. das Kriterium, das bei
der Wahl des vorausfahrenden Fahrzeugs verwendet
wird. Die Folgeabstandssteuer-ECU 10 bewirkt so-
mit, dass das andere Fahrzeug, das der Bestimmung
unterzogen wird, wahrscheinlicher als das vorausfah-
rende Fahrzeug gewählt wird.

[0048] Wenn bestimmt wird, dass die Schätzung R
der vom Eigenfahrzeug 40 befahrenen Straße (die
Krümmung des geschätzten Fahrtkurses 50) we-
der graduell zunimmt noch graduell abnimmt (S206:
NEIN), korrigiert die Folgeabstandssteuer-ECU 10
den Schwellenwert (Kriteriumwert), mit dem die Ei-
genfahrspurwahrscheinlichkeit S verglichen wird, um
zu bestimmen, ob das andere Fahrzeug als das vor-
ausfahrende Fahrzeug gewählt werden sollte, nicht.
Dies liegt daran, dass es dann, wenn die Schät-
zung R der vom Eigenfahrzeug 40 befahrenen Straße
(die Krümmung des geschätzten Fahrtkurses 50) we-
der graduell zunimmt noch graduell abnimmt, wahr-
scheinlich ist, dass das Eigenfahrzeug 40 einen ge-
raden Abschnitt (gerade Straße) durchfährt, und es
nicht erforderlich ist, den Schwellenwert zu korrigie-
ren. Es kann ferner berücksichtigt werden, dass die
Krümmung des vom Eigenfahrzeug 40 durchfahre-
nen Kurvenabschnitts konstant ist und die berech-
nete Schätzung R (die Krümmung des geschätzten
Fahrtkurses 50) für gewöhnlich gleich der Krümmung
des Kurvenabschnitts ist, so dass eine Korrektur des
Schwellenwerts nicht erforderlich ist. Die Prozesse in
S202 bis S209 werden von der Korrektureinheit 25
dieser Ausführungsform ausgeführt.

[0049] Anschließend erhält die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10 die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S
des anderen Fahrzeugs auf der Grundlage der re-
lativen Querposition des anderen Fahrzeugs bezüg-
lich des Eigenfahrzeugs 40 und der Wahrscheinlich-
keitsabbildung (S210). Anschließend vergleicht die
Folgeabstandssteuer-ECU 10 die erhaltene Eigen-
fahrspurwahrscheinlichkeit S mit dem Schwellenwert
(Kriteriumwert) und bestimmt die Folgeabstandssteu-
er-ECU 10, ob der Wert der Eigenfahrspurwahr-

scheinlichkeit S größer oder gleich dem Schwellen-
wert ist (S211). In dem Prozess von S211 wird, wenn
das Eigenfahrzeug 40 einen Teil eines Kurvenab-
schnitts durchfährt, in dem die Krümmung zunimmt
(nahe der Einfahrt einer Kurve), und sich das an-
dere Fahrzeug innerhalb des geschätzten Fahrtkur-
ses 50 befindet, ein Schwellenwert nach einer Ver-
ringerungskorrektur (Kriteriumwert nach einer Verrin-
gerungskorrektur) als der Schwellenwert verwendet,
mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des
anderen Fahrzeugs verglichen wird. Demgegenüber
wird, in dem Prozess von S211, wenn das Eigen-
fahrzeug 40 einen Teil eines Kurvenabschnitts durch-
fährt, in dem die Krümmung zunimmt, und sich das
andere Fahrzeug außerhalb des geschätzten Fahrt-
kurses 50 befindet, ein Schwellenwert nach einer
Erhöhungskorrektur (Kriteriumwert nach einer Erhö-
hungskorrektur) als der Schwellenwert verwendet,
mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des
anderen Fahrzeugs verglichen wird. Ferner wird, in
dem Prozess von S211, wenn das Eigenfahrzeug
40 einen Teil eines Kurvenabschnitts durchfährt, in
dem die Krümmung abnimmt (nahe der Ausfahrt ei-
ner Kurve), und sich das andere Fahrzeug inner-
halb des geschätzten Fahrtkurses 50 befindet, ein
Schwellenwert nach einer Erhöhungskorrektur als
der Schwellenwert verwendet, mit dem die Eigen-
fahrspurwahrscheinlichkeit S des anderen Fahrzeugs
verglichen wird. Demgegenüber wird, in dem Pro-
zess von S211, wenn das Eigenfahrzeug 40 einen
Teil eines Kurvenabschnitts durchfährt, in dem die
Krümmung abnimmt, und sich das andere Fahrzeug
außerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50 befindet,
ein Schwellenwert nach einer Verringerungskorrek-
tur als der Schwellenwert verwendet, mit dem die Ei-
genfahrspurwahrscheinlichkeit S des anderen Fahr-
zeugs verglichen wird. Ferner wird, in dem Prozess
von S211, wenn die Schätzung R der vom Eigenfahr-
zeug 40 befahrenen Straße (die Krümmung des ge-
schätzten Fahrtkurses 50) weder graduell zunimmt
noch graduell abnimmt, ein bestimmter Schwellen-
wert (bestimmter Kriteriumwert), der nicht korrigiert
worden ist, als der Schwellenwert verwendet, mit dem
die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des anderen
Fahrzeugs verglichen wird. Wenn die Eigenfahrspur-
wahrscheinlichkeit S des anderen Fahrzeugs als grö-
ßer oder gleich dem Schwellenwert bestimmt wird
(S211: JA), bestimmt die Folgeabstandssteuer-ECU
10, dass das andere Fahrzeug, das der Bestimmung
unterzogen wird, ein vorausfahrendes Fahrzeug auf
dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40 ist, und wählt
die Folgeabstandssteuer-ECU 10 das andere Fahr-
zeug als das vorausfahrende Zielfahrzeug der Fol-
gesteuerung (S212). Anschließend beendet die Fol-
geabstandssteuer-ECU 10 den Prozess. Demgegen-
über bestimmt, wenn die Eigenfahrspurwahrschein-
lichkeit S des anderen Fahrzeugs unter dem Schwel-
lenwert liegend bestimmt wird (S211: NEIN), die Fol-
geabstandssteuer-ECU 10, dass das andere Fahr-
zeug, das der Bestimmung unterzogen wird, kein vor-
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ausfahrendes Fahrzeug auf dem Fahrweg des Ei-
genfahrzeugs 40 ist, und schließt die Folgeabstands-
steuer-ECU 10 das andere Fahrzeug auf der Grund-
lage des Bestimmungsergebnisses aus einer Verar-
beitung für das vorausfahrende Zielfahrzeug der Fol-
gesteuerung aus (S213). D.h., in dem Prozess von
S213, wenn das andere Fahrzeug, das der Bestim-
mung unterzogen wird, nicht bereits als das voraus-
fahrende Zielfahrzeug der Folgesteuerung gewählt
ist, wird es nicht als das vorausfahrende Fahrzeug
gewählt. Wenn das andere Fahrzeug, das der Be-
stimmung unterzogen wird, bereits als das voraus-
fahrende Zielfahrzeug der Folgesteuerung gewählt
ist, wird dessen Wahl als das vorausfahrende Fahr-
zeug aufgehoben. Anschließend beendet die Folge-
abstandssteuer-ECU 10 den Prozess. Die Prozesse
in S210 bis S213 sind Prozesse, die von der Bestim-
mungseinheit 26 dieser Ausführungsform ausgeführt
werden, und ähnlich den Prozessen in S106 bis S109
der ersten Ausführungsform.

[0050] Gemäß der obigen Konfiguration bringt die
Fahrzeugsteuervorrichtung dieser Ausführungsform
die folgenden Effekte hervor, zusätzlich zu den Effek-
ten, die durch die Fahrzeugsteuervorrichtung der ers-
ten Ausführungsform erzielt werden.

[0051] In einem Abschnitt, in dem die Schätzung R
der vom Eigenfahrzeug 40 befahrenen Straße gra-
duell zunimmt, neigt die Krümmung des geschätzten
Fahrtkurses 50 dazu, geringer zu sein als die Krüm-
mung der tatsächlichen Straße. Angesichts der obi-
gen Umstände bestimmt die Fahrzeugsteuervorrich-
tung dieser Ausführungsform in einem Abschnitt, in
dem die Schätzung R (die Krümmung des geschätz-
ten Fahrtkurses 50) graduell zunimmt, ob ein ande-
res Fahrzeug vorhanden ist, das sich innerhalb des
geschätzten Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40
(innerhalb der Kurve) befindet, der auf der Grundla-
ge der Schätzung R berechnet wird. Wenn bestimmt
wird, dass ein anderes Fahrzeug vorhanden ist, das
sich innerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50 be-
findet, verringert die Fahrzeugsteuervorrichtung den
Schwellenwert (Kriteriumwert), mit dem die Eigen-
fahrspurwahrscheinlichkeit S verglichen wird, um zu
bestimmen, ob das andere Fahrzeug als das vor-
ausfahrende Fahrzeug gewählt werden sollte. Die
Fahrzeugsteuervorrichtung bewirkt somit, dass das
andere Fahrzeug, das sich innerhalb des geschätz-
ten Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 befindet,
wahrscheinlicher als das vorausfahrende Zielfahr-
zeug der Folgesteuerung gewählt wird. Folglich kann
die Fahrzeugsteuervorrichtung verhindern, dass ein
anderes Fahrzeug vor dem Eigenfahrzeug 40 auf der
vom Eigenfahrzeug 40 befahrenen Fahrspur (Eigen-
fahrspur), nicht als das vorausfahrende Fahrzeug ge-
wählt wird.

[0052] In einem Abschnitt, in dem die Schätzung R
(die Krümmung des geschätzten Fahrtkurses 50) gra-

duell zunimmt, erhöht die Fahrzeugsteuervorrichtung
dieser Ausführungsform, wenn ein anderes Fahrzeug
vorhanden ist, das sich außerhalb des geschätzten
Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 (außerhalb
der Kurve) befindet, den Schwellenwert (Kriterium-
wert), mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit
S verglichen wird, um zu bestimmen, ob das ande-
re Fahrzeug als das vorausfahrende Fahrzeug ge-
wählt werden sollte. Folglich wird das andere Fahr-
zeug, das sich außerhalb des geschätzten Fahrt-
kurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 befindet, weniger
wahrscheinlich als das vorausfahrende Zielfahrzeug
der Folgesteuerung gewählt. Dementsprechend kann
die Fahrzeugsteuervorrichtung verhindern, dass ein
anderes Fahrzeug vor dem Eigenfahrzeug 40 auf ei-
ner Fahrspur, die sich von der Fahrspur unterschei-
det, auf der das Eigenfahrzeug 40 fährt (die Eigen-
fahrspur), als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt
wird.

[0053] In einem Abschnitt, in dem die Schätzung R
der vom Eigenfahrzeug 40 befahrenen Straße gra-
duell abnimmt, neigt die Krümmung des geschätzten
Fahrtkurses 50 dazu, größer zu sein als die Krüm-
mung der tatsächlichen Straße. Angesichts der obi-
gen Umstände verringert die Fahrzeugsteuervorrich-
tung dieser Ausführungsform, in einem Abschnitt, in
dem die Schätzung R (die Krümmung des geschätz-
ten Fahrtkurses 50) graduell abnimmt, wenn ein an-
deres Fahrzeug vorhanden ist, das sich außerhalb
des geschätzten Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs
40 (außerhalb der Kurve) befindet, den Schwellen-
wert (Kriteriumwert), mit dem die Eigenfahrspurwahr-
scheinlichkeit S verglichen wird, um zu bestimmen,
ob das andere Fahrzeug als das vorausfahrende
Fahrzeug gewählt werden sollte. Die Fahrzeugsteu-
ervorrichtung bewirkt somit, dass das andere Fahr-
zeug, das sich außerhalb des geschätzten Fahrtkur-
ses 50 des Eigenfahrzeugs 40 befindet, wahrschein-
licher als das vorausfahrende Zielfahrzeug der Folge-
steuerung gewählt wird. Folglich kann die Fahrzeug-
steuervorrichtung verhindern, dass ein anderes Fahr-
zeug vor dem Eigenfahrzeug 40 auf der Fahrspur, auf
der das Eigenfahrzeug 40 fährt (die Eigenfahrspur),
nicht als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt wird.

[0054] In einem Abschnitt, in dem die Schätzung R
(die Krümmung des geschätzten Fahrtkurses 50) gra-
duell abnimmt, erhöht die Fahrzeugsteuervorrichtung
dieser Ausführungsform, wenn ein anderes Fahrzeug
vorhanden ist, das sich innerhalb des geschätzten
Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 (innerhalb der
Kurve) befindet, den Schwellenwert (Kriteriumwert),
mit dem die Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S ver-
glichen wird, um zu bestimmen, ob das andere Fahr-
zeug als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt wer-
den sollte. Folglich wird das andere Fahrzeug, das
sich innerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50 des
Eigenfahrzeugs 40 befindet, weniger wahrscheinlich
als das vorausfahrende Zielfahrzeug der Folgesteue-
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rung gewählt. Dementsprechend kann die Fahrzeug-
steuervorrichtung verhindern, dass ein anderes Fahr-
zeug vor dem Eigenfahrzeug 40 auf einer Fahrspur,
die sich von der Fahrspur unterscheidet, auf der das
Eigenfahrzeug 40 fährt (die Eigenfahrspur), als das
vorausfahrende Fahrzeug gewählt wird.

(Modifikationen)

[0055] Die vorstehend beschriebenen Ausführungs-
formen ändern die Wahrscheinlichkeit, mit der ein
anderes Fahrzeug als das vorausfahrende Fahr-
zeug gewählt wird, indem sie den Schwellenwert
ändern, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob
das andere Fahrzeug als das vorausfahrende Fahr-
zeug gewählt werden sollte (indem sie den Krite-
riumwert korrigieren, der verwendet wird, um das
vorausfahrende Fahrzeug zu wählen). Die Art und
Weise der Änderung der Wahrscheinlichkeit, mit der
ein anderes Fahrzeug als das vorausfahrende Fahr-
zeug bestimmt (gewählt) wird, ist jedoch nicht hier-
auf beschränkt. So ist beispielsweise eine andere Art
und Weise zur Änderung der Wahrscheinlichkeit, mit
der das andere Fahrzeug als das vorausfahrende
Fahrzeug bestimmt (gewählt) wird, derart, dass die
Wahrscheinlichkeitsabbildung anstelle des Schwel-
lenwerts (Kriteriumwert) geändert wird.

[0056] Fig. 7 zeigt ein Beispiel für eine Wahrschein-
lichkeitsabbildung, die geändert worden ist. Gleich
der Fahrsituation gemäß Fig. 3 nimmt die Fig. 7 ei-
ne Situation an, in der das Eigenfahrzeug 40 aus ei-
nem geraden Abschnitt in einen Kurvenabschnitt ein-
fährt. Folglich zeigt die Fig. 7 eine Wahrscheinlich-
keitsabbildung entsprechend einem Fall, in dem die
berechnete Schätzung R der vom Eigenfahrzeug 40
befahrenen Straße dazu neigt, geringer zu sein als
die Krümmung der tatsächlichen Straße. Um zu be-
wirken, dass ein anderes Fahrzeug, das sich auf der
rechten Seite des Fahrwegs des Eigenfahrzeugs 40
(innerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50) befindet,
wahrscheinlicher als das vorausfahrende Fahrzeug
gewählt wird, wird das Verhältnis zwischen den Po-
sitionskoordinaten in der imaginären Ebene auf dem
Fahrweg des Eigenfahrzeugs 40 und der Eigenfahr-
spurwahrscheinlichkeit S in der Wahrscheinlichkeits-
abbildung gemäß Fig. 7 geändert. Insbesondere wer-
den, in dieser Modifikation, in dem Bereich auf der
rechten Seite des Fahrwegs des Eigenfahrzeugs 40,
die Breiten der Zonen, die Positionskoordinaten mit
Eigenfahrspurwahrscheinlichkeiten S verknüpfen, la-
teral vergrößert. Folglich kann diese Modifikation ei-
ne hohe Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des an-
deren Fahrzeugs, das der Bestimmung unterzogen
wird, berechnen (erhalten), auch wenn die relative
Querposition des anderen Fahrzeugs bezüglich des
Eigenfahrzeugs 40 die gleiche ist. Dementsprechend
kann diese Modifikation bewirken, dass das ande-
re Fahrzeug, das der Bestimmung unterzogen wird,
wahrscheinlicher als das vorausfahrende Fahrzeug

gewählt wird, ohne den Schwellenwert zu ändern, der
das Kriterium beschreibt, das verwendet wird, um das
vorausfahrende Fahrzeug zu wählen.

[0057] Demgegenüber wird, um zu bewirken, dass
ein anderes Fahrzeug, das sich auf der linken Sei-
te des Fahrwegs des Eigenfahrzeugs 40 (außerhalb
des geschätzten Fahrtkurses 50) befindet, weniger
wahrscheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug ge-
wählt wird, das Verhältnis zwischen den Positionsko-
ordinaten in der imaginären Ebene auf dem Fahrweg
des Eigenfahrzeugs 40 und der Eigenfahrspurwahr-
scheinlichkeit S in der Wahrscheinlichkeitsabbildung
gemäß Fig. 7 geändert. Insbesondere werden, in die-
ser Modifikation, in dem Bereich auf der linken Sei-
te des Fahrwegs des Eigenfahrzeugs 40, die Breiten
der Zonen, die Positionskoordinaten mit Eigenfahr-
spurwahrscheinlichkeiten S verknüpfen, lateral ver-
ringert. Folglich kann diese Modifikation eine gerin-
ge Eigenfahrspurwahrscheinlichkeit S des anderen
Fahrzeugs, das der Bestimmung unterzogen wird,
berechnen (erhalten), auch wenn die relative Querpo-
sition des anderen Fahrzeugs bezüglich des Eigen-
fahrzeugs 40 die gleiche ist. Dies führt dazu, dass
diese Modifikation bewirken kann, dass das andere
Fahrzeug, das der Bestimmung unterzogen wird, we-
niger wahrscheinlich als das vorausfahrende Fahr-
zeug gewählt wird, ohne den Schwellenwert zu än-
dern, der das Kriterium beschreibt, das verwendet
wird, um das vorausfahrende Fahrzeug zu wählen.

[0058] Die vorstehend beschriebene erste Ausfüh-
rungsform führt einen Kriteriumkorrekturprozess aus,
um zu bewirken, dass ein anderes Fahrzeug, das sich
innerhalb des geschätzten Fahrtkurses 50 des Eigen-
fahrzeugs 40 (innerhalb der Kurve) befindet, wahr-
scheinlicher als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt (gewählt) wird. Ferner führt die vorstehend be-
schriebene erste Ausführungsform einen Kriterium-
korrekturprozess aus, um zu bewirken, dass ein an-
deres Fahrzeug, das sich außerhalb des geschätzten
Fahrtkurses 50 des Eigenfahrzeugs 40 (außerhalb
der Kurve) befindet, weniger wahrscheinlich als das
vorausfahrende Fahrzeug gewählt wird. Obgleich die
erste Ausführungsform beide dieser zwei Prozesse
ausführt, ist die vorliegende Erfindung nicht hierauf
beschränkt. Das Kriterium kann beispielsweise derart
korrigiert werden, dass nur einer der beiden Prozesse
ausgeführt wird. Selbiges gilt für die vorstehend be-
schriebene zweite Ausführungsform. Wenn beispiels-
weise das Eigenfahrzeug 40 aus einem geraden Ab-
schnitt in einen Kurvenabschnitt einfährt (nahe der
Einfahrt einer Kurve fährt), und wenn das Eigenfahr-
zeug 40 aus einem Kurvenabschnitt in einen gera-
den Abschnitt einfährt (nahe der Ausfahrt einer Kurve
fährt), kann nur der Kriteriumkorrekturprozess aus-
geführt werden, um zu bewirken, dass das ande-
re Fahrzeug wahrscheinlicher als das vorausfahren-
de Fahrzeug bestimmt (gewählt) wird. Demgegen-
über kann nur der Kriteriumkorrekturprozess ausge-
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führt werden, um zu bewirken, dass das andere Fahr-
zeug weniger wahrscheinlich als das vorausfahren-
de Fahrzeug bestimmt (gewählt) wird. Gemäß ei-
nem weiteren Beispiel kann, wenn das Eigenfahr-
zeug 40 aus einem geraden Abschnitt in einen Kur-
venabschnitt einfährt, nur der Kriteriumkorrekturpro-
zess ausgeführt werden, um zu bewirken, dass das
andere Fahrzeug wahrscheinlicher als das voraus-
fahrende Fahrzeug bestimmt (gewählt) wird. Wenn
das Eigenfahrzeug 40 aus einem Kurvenabschnitt in
einen geraden Abschnitt einfährt, kann der Kriterium-
korrekturprozess ausgeführt werden, um zu bewir-
ken, dass das andere Fahrzeug weniger wahrschein-
lich als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt (ge-
wählt) wird. Demgegenüber ist es ebenso möglich,
dass dann, wenn das Eigenfahrzeug 40 aus einem
Kurvenabschnitt in einen geraden Abschnitt fährt, nur
der Kriteriumkorrekturprozess ausgeführt wird, um zu
bewirken, dass das andere Fahrzeug wahrscheinli-
cher als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt (ge-
wählt) wird. Wenn es aus einem geraden Abschnitt
in einen Kurvenabschnitt einfährt, kann der Kriterium-
korrekturprozess ausgeführt werden, um zu bewir-
ken, dass das andere Fahrzeug weniger wahrschein-
lich als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt (ge-
wählt) wird.

[0059] In weiteren Modifikationen der vorstehend
beschriebenen Ausführungsformen kann auf der
Grundlage der relativen Geschwindigkeit des ande-
ren Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs 40 be-
stimmt werden, ob der Kriteriumkorrekturprozess zur
Änderung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein ande-
res Fahrzeug als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt (gewählt) wird, ausgeführt werden sollte. Die
relative Geschwindigkeit des anderen Fahrzeugs be-
züglich des Eigenfahrzeugs 40 kann verwendet wer-
den, um zu bestimmen, ob sich das Eigenfahrzeug 40
und das andere Fahrzeug einander annähern (um so
den Annäherungszustand der Fahrzeuge zu bestim-
men). Wenn sich das Eigenfahrzeug 40 und das an-
dere Fahrzeug annähern, sollte die Bestimmung, ob
das andere Fahrzeug als das vorausfahrende Fahr-
zeug gewählt werden sollte, genau ausgeführt wer-
den, um zu verhindern, dass sich das Eigenfahr-
zeug 40 und das andere Fahrzeug zu nahe kom-
men. Zu diesem Zweck werden, in den weiteren Mo-
difikationen, die Prozesse in Übereinstimmung mit
den vorstehend beschriebenen Ausführungsformen
nur dann ausgeführt, wenn die relative Geschwindig-
keit des anderen Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahr-
zeugs 40 zeigt, dass sich das Eigenfahrzeug 40 und
das andere Fahrzeug annähern. Folglich können die-
se weiteren Modifikationen eine fehlerhafte Bestim-
mung dahingehend verhindern, ob das andere Fahr-
zeug das vorausfahrende Fahrzeug ist, wenn sich
das Eigenfahrzeug 40 und das andere Fahrzeug an-
nähern, d.h. nahekommen. Ferner kann die Rechen-
last der Steuerung verringert werden.

[0060] In weiteren Modifikationen der vorstehend
beschriebenen Ausführungsformen kann auf der
Grundlage des relativen Abstands des anderen Fahr-
zeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs 40 bestimmt
werden, ob der Kriteriumkorrekturprozess zur Än-
derung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein ande-
res Fahrzeugs als das vorausfahrende Fahrzeug
bestimmt (gewählt) wird, ausgeführt werden sollte.
Wenn der relative Abstand des anderen Fahrzeugs
zum Eigenfahrzeug 40 zunimmt (der relative Ab-
stand größer wird), verschlechtert sich die Genauig-
keit bei der Bestimmung, ob das andere Fahrzeug
als das vorausfahrende Fahrzeug gewählt werden
sollte. Ferner ist es, wenn sich das andere Fahr-
zeug nahe dem Eigenfahrzeug 40 befindet, wahr-
scheinlich, dass das andere Fahrzeug, das auf der
vom Eigenfahrzeug 40 befahrenen Straße (Eigen-
fahrspur) fährt, als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt wird. Demgegenüber ist es unwahrscheinlich,
dass ein anderes Fahrzeug, das auf einer Fahrspur
benachbart zu der Fahrspur fährt, auf der das Ei-
genfahrzeug 40 fährt, als das vorausfahrende Fahr-
zeug bestimmt wird. Folglich werden, in diesen weite-
ren Modifikationen, die Prozesse gemäß den vorste-
hend beschriebenen Ausführungsformen nur ausge-
führt, wenn der relative Abstand des Eigenfahrzeugs
40 und des anderen Fahrzeugs einen bestimmten
Wert überschreitet und eine Abnahme in der Bestim-
mungsgenauigkeit erwartet wird. Dementsprechend
können diese weiteren Modifikationen die Bestim-
mungsgenauigkeit gewährleisten, wenn der relative
Abstand des Eigenfahrzeugs 40 und des anderen
Fahrzeugs zunimmt und die Genauigkeit bei der Be-
stimmung, ob das andere Fahrzeug als das voraus-
fahrende Fahrzeug gewählt werden sollte, voraus-
sichtlich abnimmt. Ferner kann die Rechenlast der
Steuerung verringert werden.

[0061] Die Prozesse, die in den Ablaufdiagrammen
gezeigt sind, auf die in Verbindung mit den vorste-
hend beschriebenen Ausführungsformen Bezug ge-
nommen wird, dienen lediglich als Beispiele für Pro-
zesse gemäß den vorstehend beschriebenen Aus-
führungsformen. Die Reihenfolgen der Prozesse so-
wie ein Teil ihrer Inhalte können geändert werden.

Patentansprüche

1.   Fahrzeugsteuervorrichtung (10), die an einem
Eigenfahrzeug befestigt und dazu ausgelegt ist, das
Eigenfahrzeug in Übereinstimmung mit der Position
eines anderen Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug zu
steuern, aufweisend:
- eine Geschätzter-Kurs-Recheneinrichtung (23), die
einen geschätzten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs be-
rechnet;
- eine Einstelleinrichtung (24), die einen Parame-
ter einstellt, der anzeigt, ob sich das andere Fahr-
zeug auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs befindet,
auf der Grundlage der relativen Position des ande-
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ren Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in einer
Querrichtung orthogonal zu dem geschätzten Fahrt-
kurs des Eigenfahrzeugs;
- eine Bestimmungseinrichtung (26), die auf der
Grundlage des Parameters bestimmt, ob das ande-
re Fahrzeug ein vorausfahrendes Fahrzeug auf dem
Fahrweg des Eigenfahrzeugs ist; und
- eine Änderungseinrichtung (25), die die Wahr-
scheinlichkeit, mit der das andere Fahrzeug durch
die Bestimmungseinrichtung als das vorausfahrende
Fahrzeug bestimmt wird, dann, wenn der geschätzte
Fahrtkurs, der durch die Geschätzter-Kurs-Rechen-
einrichtung berechnet wird, eine Kurve ist, auf der
Grundlage des geschätzten Fahrtkurses und der Po-
sition des anderen Fahrzeugs ändert, wobei
- dann, wenn der geschätzte Fahrtkurs, der durch
die Geschätzter-Kurs-Recheneinrichtung berechnet
wird, eine Kurve ist und das andere Fahrzeug bezüg-
lich des geschätzten Fahrtkurses nach innen versetzt
ist, die Änderungseinrichtung bewirkt, dass das an-
dere Fahrzeug wahrscheinlicher als das vorausfah-
rende Fahrzeug bestimmt wird.

2.    Fahrzeugsteuervorrichtung nach Anspruch 1,
wobei dann, wenn der geschätzte Fahrtkurs, der
durch die Geschätzter-Kurs-Recheneinrichtung be-
rechnet wird, eine Kurve ist und das andere Fahrzeug
bezüglich des geschätzten Fahrtkurses nach außen
versetzt ist, die Änderungseinrichtung bewirkt, dass
das andere Fahrzeug weniger wahrscheinlich als das
vorausfahrende Fahrzeug bestimmt wird.

3.   Fahrzeugsteuervorrichtung (10), die an einem
Eigenfahrzeug befestigt und dazu ausgelegt ist, das
Eigenfahrzeug in Übereinstimmung mit der Position
eines anderen Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug zu
steuern, aufweisend:
- eine Geschätzter-Kurs-Recheneinrichtung (23), die
einen geschätzten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs be-
rechnet;
- eine Einstelleinrichtung (24), die einen Parame-
ter einstellt, der anzeigt, ob sich das andere Fahr-
zeug auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs befindet,
auf der Grundlage der relativen Position des ande-
ren Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in einer
Querrichtung orthogonal zu dem geschätzten Fahrt-
kurs des Eigenfahrzeugs;
- eine Bestimmungseinrichtung (26), die auf der
Grundlage des Parameters bestimmt, ob das ande-
re Fahrzeug ein vorausfahrendes Fahrzeug auf dem
Fahrweg des Eigenfahrzeugs ist; und
- eine Änderungseinrichtung (25), die die Wahr-
scheinlichkeit, mit der das andere Fahrzeug durch
die Bestimmungseinrichtung als das vorausfahrende
Fahrzeug bestimmt wird, dann, wenn der geschätzte
Fahrtkurs, der durch die Geschätzter-Kurs-Rechen-
einrichtung berechnet wird, eine Kurve ist, auf der
Grundlage des geschätzten Fahrtkurses und der Po-
sition des anderen Fahrzeugs ändert, wobei

- dann, wenn die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses, der durch die Geschätzter-Kurs-Rechenein-
richtung berechnet wird, graduell zunimmt und sich
das andere Fahrzeug innerhalb des geschätzten
Fahrtkurses befindet, die Änderungseinrichtung be-
wirkt, dass das andere Fahrzeug wahrscheinlicher
als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt wird.

4.    Fahrzeugsteuervorrichtung nach Anspruch 3,
wobei dann, wenn die Krümmung des geschätz-
ten Fahrtkurses, der durch die Geschätzter-Kurs-Re-
cheneinrichtung berechnet wird, graduell zunimmt
und sich das andere Fahrzeug außerhalb des ge-
schätzten Fahrtkurses befindet, die Änderungsein-
richtung bewirkt, dass das andere Fahrzeug weniger
wahrscheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt wird.

5.   Fahrzeugsteuervorrichtung (10), die an einem
Eigenfahrzeug befestigt und dazu ausgelegt ist, das
Eigenfahrzeug in Übereinstimmung mit der Position
eines anderen Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug zu
steuern, aufweisend:
- eine Geschätzter-Kurs-Recheneinrichtung (23), die
einen geschätzten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs be-
rechnet;
- eine Einstelleinrichtung (24), die einen Parame-
ter einstellt, der anzeigt, ob sich das andere Fahr-
zeug auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs befindet,
auf der Grundlage der relativen Position des ande-
ren Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in einer
Querrichtung orthogonal zu dem geschätzten Fahrt-
kurs des Eigenfahrzeugs;
- eine Bestimmungseinrichtung (26), die auf der
Grundlage des Parameters bestimmt, ob das ande-
re Fahrzeug ein vorausfahrendes Fahrzeug auf dem
Fahrweg des Eigenfahrzeugs ist; und
- eine Änderungseinrichtung (25), die die Wahr-
scheinlichkeit, mit der das andere Fahrzeug durch
die Bestimmungseinrichtung als das vorausfahrende
Fahrzeug bestimmt wird, dann, wenn der geschätzte
Fahrtkurs, der durch die Geschätzter-Kurs-Rechen-
einrichtung berechnet wird, eine Kurve ist, auf der
Grundlage des geschätzten Fahrtkurses und der Po-
sition des anderen Fahrzeugs ändert, wobei
- dann, wenn die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses, der durch die Geschätzter-Kurs-Rechenein-
richtung berechnet wird, graduell abnimmt und sich
das andere Fahrzeug innerhalb des geschätzten
Fahrtkurses befindet, die Änderungseinrichtung be-
wirkt, dass das andere Fahrzeug weniger wahr-
scheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt wird.

6.    Fahrzeugsteuervorrichtung nach Anspruch 3
oder 4, wobei dann, wenn die Krümmung des ge-
schätzten Fahrtkurses, der durch die Geschätzter-
Kurs-Recheneinrichtung berechnet wird, graduell ab-
nimmt und sich das andere Fahrzeug innerhalb des
geschätzten Fahrtkurses befindet, die Änderungsein-
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richtung bewirkt, dass das andere Fahrzeug weniger
wahrscheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt wird.

7.   Fahrzeugsteuervorrichtung (10), die an einem
Eigenfahrzeug befestigt und dazu ausgelegt ist, das
Eigenfahrzeug in Übereinstimmung mit der Position
eines anderen Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug zu
steuern, aufweisend:
- eine Geschätzter-Kurs-Recheneinrichtung (23), die
einen geschätzten Fahrtkurs des Eigenfahrzeugs be-
rechnet;
- eine Einstelleinrichtung (24), die einen Parame-
ter einstellt, der anzeigt, ob sich das andere Fahr-
zeug auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs befindet,
auf der Grundlage der relativen Position des ande-
ren Fahrzeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in einer
Querrichtung orthogonal zu dem geschätzten Fahrt-
kurs des Eigenfahrzeugs;
- eine Bestimmungseinrichtung (26), die auf der
Grundlage des Parameters bestimmt, ob das ande-
re Fahrzeug ein vorausfahrendes Fahrzeug auf dem
Fahrweg des Eigenfahrzeugs ist; und
- eine Änderungseinrichtung (25), die die Wahr-
scheinlichkeit, mit der das andere Fahrzeug durch
die Bestimmungseinrichtung als das vorausfahrende
Fahrzeug bestimmt wird, dann, wenn der geschätzte
Fahrtkurs, der durch die Geschätzter-Kurs-Rechen-
einrichtung berechnet wird, eine Kurve ist, auf der
Grundlage des geschätzten Fahrtkurses und der Po-
sition des anderen Fahrzeugs ändert, wobei
- dann, wenn die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses, der durch die Geschätzter-Kurs-Rechenein-
richtung berechnet wird, graduell abnimmt und sich
das andere Fahrzeug außerhalb des geschätzten
Fahrtkurses befindet, die Änderungseinrichtung be-
wirkt, dass das andere Fahrzeug wahrscheinlicher
als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt wird.

8.  Fahrzeugsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 3 bis 6, wobei dann, wenn die Krümmung
des geschätzten Fahrtkurses, der durch die Ge-
schätzter-Kurs-Recheneinrichtung berechnet wird,
graduell abnimmt und sich das andere Fahrzeug
außerhalb des geschätzten Fahrtkurses befindet,
die Änderungseinrichtung bewirkt, dass das andere
Fahrzeug wahrscheinlicher als das vorausfahrende
Fahrzeug bestimmt wird.

9.  Fahrzeugsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei
- die Bestimmungseinrichtung den Parameter mit ei-
nem bestimmten Schwellenwert vergleicht und auf
der Grundlage des Vergleichsergebnisses bestimmt,
ob das andere Fahrzeug das vorausfahrende Fahr-
zeug ist; und
- die Änderungseinrichtung die Wahrscheinlichkeit
ändert, mit der das andere Fahrzeug als das vor-
ausfahrende Fahrzeug bestimmt wird, indem sie den
Schwellenwert ändert.

10.  Fahrzeugsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei
- die Bestimmungseinrichtung den Parameter mit ei-
nem bestimmten Schwellenwert vergleicht und auf
der Grundlage des Vergleichsergebnisses bestimmt,
ob das andere Fahrzeug das vorausfahrende Fahr-
zeug ist; und
- die Änderungseinrichtung die Wahrscheinlichkeit
ändert, mit der das andere Fahrzeug als das voraus-
fahrende Fahrzeug bestimmt wird, indem sie den Pa-
rameter ändert.

11.  Fahrzeugsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, wobei dann, wenn bewirkt wor-
den ist, dass das andere Fahrzeug wahrscheinlicher
als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt wird, und
die Bestimmungseinrichtung für eine bestimmte Zeit-
spanne fortdauernd bestimmt, dass das andere Fahr-
zeug nicht das vorausfahrende Fahrzeug ist, die Än-
derungseinrichtung die Änderung beendet, gemäß
der sie bewirkt, dass das andere Fahrzeug wahr-
scheinlicher als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt wird.

12.  Fahrzeugsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, wobei dann, wenn bewirkt worden
ist, dass das andere Fahrzeug weniger wahrschein-
lich als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt wird,
und die Bestimmungseinrichtung für eine bestimm-
te Zeitspanne fortdauernd bestimmt, dass das ande-
re Fahrzeug das vorausfahrende Fahrzeug ist, die
Änderungseinrichtung die Änderung beendet, gemäß
der bewirkt wird, dass das andere Fahrzeug weniger
wahrscheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt wird.

13.  Fahrzeugsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, wobei die Änderungseinrichtung die
Wahrscheinlichkeit ändert, mit der das andere Fahr-
zeug durch die Bestimmungseinrichtung als das vor-
ausfahrende Fahrzeug bestimmt wird, wenn sich das
Eigenfahrzeug und das andere Fahrzeug einander
annähern.

14.  Fahrzeugsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, wobei die Änderungseinrichtung die
Wahrscheinlichkeit ändert, mit der das andere Fahr-
zeug durch die Bestimmungseinrichtung als das vor-
ausfahrende Fahrzeug bestimmt wird, wenn der Ab-
stand zwischen dem Eigenfahrzeug und dem ande-
ren Fahrzeug über einem bestimmten Wert liegt.

15.  Fahrzeugsteuerverfahren, das in einem Eigen-
fahrzeug angewandt und dazu ausgelegt ist, das Ei-
genfahrzeug in Übereinstimmung mit der Position ei-
nes anderen Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug zu
steuern, die folgenden Schritte aufweisend:
- einen Geschätzter-Kurs-Berechnungsschritt (23)
zur Berechnung eines geschätzten Fahrtkurses des
Eigenfahrzeugs;
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- einen Einstellschritt (24) zum Einstellen eines Para-
meters, der anzeigt, ob sich das andere Fahrzeug auf
dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs befindet, auf der
Grundlage der relativen Position des anderen Fahr-
zeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in einer Quer-
richtung orthogonal zu dem geschätzten Fahrtkurs
des Eigenfahrzeugs;
- einen Bestimmungsschritt (26) zur Bestimmung, ob
das andere Fahrzeug ein vorausfahrendes Fahrzeug
auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs ist, auf der
Grundlage des Parameters, der durch den Einstell-
schritt eingestellt wird; und
- einen Änderungsschritt (25) zur Änderung der
Wahrscheinlichkeit, mit der das andere Fahrzeug
durch den Bestimmungsschritt als das vorausfahren-
de Fahrzeug bestimmt wird, wenn der geschätzte
Fahrtkurs, der durch den Geschätzter-Kurs-Berech-
nungsschritt berechnet wird, eine Kurve ist, auf der
Grundlage des geschätzten Fahrtkurses und der Po-
sition des anderen Fahrzeugs, wobei
- dann, wenn der geschätzte Fahrtkurs, der durch
den Geschätzter-Kurs-Berechnungsschritt berechnet
wird, eine Kurve ist und das andere Fahrzeug bezüg-
lich des geschätzten Fahrtkurses nach innen versetzt
ist, in dem Änderungsschritt bewirkt wird, dass das
andere Fahrzeug wahrscheinlicher als das voraus-
fahrende Fahrzeug bestimmt wird.

16.  Fahrzeugsteuerverfahren, das in einem Eigen-
fahrzeug angewandt und dazu ausgelegt ist, das Ei-
genfahrzeug in Übereinstimmung mit der Position ei-
nes anderen Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug zu
steuern, die folgenden Schritte aufweisend:
- einen Geschätzter-Kurs-Berechnungsschritt (23)
zur Berechnung eines geschätzten Fahrtkurses des
Eigenfahrzeugs;
- einen Einstellschritt (24) zum Einstellen eines Para-
meters, der anzeigt, ob sich das andere Fahrzeug auf
dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs befindet, auf der
Grundlage der relativen Position des anderen Fahr-
zeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in einer Quer-
richtung orthogonal zu dem geschätzten Fahrtkurs
des Eigenfahrzeugs;
- einen Bestimmungsschritt (26) zur Bestimmung, ob
das andere Fahrzeug ein vorausfahrendes Fahrzeug
auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs ist, auf der
Grundlage des Parameters, der durch den Einstell-
schritt eingestellt wird; und
- einen Änderungsschritt (25) zur Änderung der
Wahrscheinlichkeit, mit der das andere Fahrzeug
durch den Bestimmungsschritt als das vorausfahren-
de Fahrzeug bestimmt wird, wenn der geschätzte
Fahrtkurs, der durch den Geschätzter-Kurs-Berech-
nungsschritt berechnet wird, eine Kurve ist, auf der
Grundlage des geschätzten Fahrtkurses und der Po-
sition des anderen Fahrzeugs, wobei
- dann, wenn die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses, der durch den Geschätzter-Kurs- Berech-
nungsschritt berechnet wird, graduell zunimmt und
sich das andere Fahrzeug innerhalb des geschätz-

ten Fahrtkurses befindet, in dem Änderungsschritt
bewirkt wird, dass das andere Fahrzeug wahrschein-
licher als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt
wird.

17.  Fahrzeugsteuerverfahren, das in einem Eigen-
fahrzeug angewandt und dazu ausgelegt ist, das Ei-
genfahrzeug in Übereinstimmung mit der Position ei-
nes anderen Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug zu
steuern, die folgenden Schritte aufweisend:
- einen Geschätzter-Kurs-Berechnungsschritt (23)
zur Berechnung eines geschätzten Fahrtkurses des
Eigenfahrzeugs;
- einen Einstellschritt (24) zum Einstellen eines Para-
meters, der anzeigt, ob sich das andere Fahrzeug auf
dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs befindet, auf der
Grundlage der relativen Position des anderen Fahr-
zeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in einer Quer-
richtung orthogonal zu dem geschätzten Fahrtkurs
des Eigenfahrzeugs;
- einen Bestimmungsschritt (26) zur Bestimmung, ob
das andere Fahrzeug ein vorausfahrendes Fahrzeug
auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs ist, auf der
Grundlage des Parameters, der durch den Einstell-
schritt eingestellt wird; und
- einen Änderungsschritt (25) zur Änderung der
Wahrscheinlichkeit, mit der das andere Fahrzeug
durch den Bestimmungsschritt als das vorausfahren-
de Fahrzeug bestimmt wird, wenn der geschätzte
Fahrtkurs, der durch den Geschätzter-Kurs-Berech-
nungsschritt berechnet wird, eine Kurve ist, auf der
Grundlage des geschätzten Fahrtkurses und der Po-
sition des anderen Fahrzeugs, wobei
- dann, wenn die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses, der durch den Geschätzter-Kurs-Berech-
nungsschritt berechnet wird, graduell abnimmt und
sich das andere Fahrzeug innerhalb des geschätz-
ten Fahrtkurses befindet, in dem Änderungsschritt
bewirkt wird, dass das andere Fahrzeug weniger
wahrscheinlich als das vorausfahrende Fahrzeug be-
stimmt wird.

18.  Fahrzeugsteuerverfahren, das in einem Eigen-
fahrzeug angewandt und dazu ausgelegt ist, das Ei-
genfahrzeug in Übereinstimmung mit der Position ei-
nes anderen Fahrzeugs vor dem Eigenfahrzeug zu
steuern, die folgenden Schritte aufweisend:
- einen Geschätzter-Kurs-Berechnungsschritt (23)
zur Berechnung eines geschätzten Fahrtkurses des
Eigenfahrzeugs;
- einen Einstellschritt (24) zum Einstellen eines Para-
meters, der anzeigt, ob sich das andere Fahrzeug auf
dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs befindet, auf der
Grundlage der relativen Position des anderen Fahr-
zeugs bezüglich des Eigenfahrzeugs in einer Quer-
richtung orthogonal zu dem geschätzten Fahrtkurs
des Eigenfahrzeugs;
- einen Bestimmungsschritt (26) zur Bestimmung, ob
das andere Fahrzeug ein vorausfahrendes Fahrzeug
auf dem Fahrweg des Eigenfahrzeugs ist, auf der
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Grundlage des Parameters, der durch den Einstell-
schritt eingestellt wird; und
- einen Änderungsschritt (25) zur Änderung der
Wahrscheinlichkeit, mit der das andere Fahrzeug
durch den Bestimmungsschritt als das vorausfahren-
de Fahrzeug bestimmt wird, wenn der geschätzte
Fahrtkurs, der durch den Geschätzter-Kurs-Berech-
nungsschritt berechnet wird, eine Kurve ist, auf der
Grundlage des geschätzten Fahrtkurses und der Po-
sition des anderen Fahrzeugs, wobei
- dann, wenn die Krümmung des geschätzten Fahrt-
kurses, der durch den Geschätzter-Kurs-Berech-
nungsschritt berechnet wird, graduell abnimmt und
sich das andere Fahrzeug außerhalb des geschätz-
ten Fahrtkurses befindet, in dem Änderungsschritt
bewirkt wird, dass das andere Fahrzeug wahrschein-
licher als das vorausfahrende Fahrzeug bestimmt
wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 11 2016 000 427 B4    2021.10.28

21/26

Anhängende Zeichnungen
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